
 

Die Bürgermeisterin 
 

 
 
 
Stadt Eschweiler  |  Postfach 1328  |  52233 Eschweiler

 
An die Mitglieder 
des Stadtrates 
 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich lade hiermit zu einer Sitzung des Stadtrates ein, die am  
 

Mittwoch, dem 05.02.2025, um 17:30 Uhr, 
 
im Rathaus der Stadt Eschweiler, Ratssaal, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 
Eschweiler, stattfindet. 
 
Tagesordnung: siehe Anlage 
 
Weitere Informationen können Sie dem nachfolgenden Link entnehmen: 
 
https://rat.eschweiler.de/ri 
 
Soweit Sie die Übersendung der Sitzungsunterlagen in Papierform beantragt 
haben, sind diese beigefügt bzw. über Ihr persönliches Postfach bereitgestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Leonhardt 
 
 
beglaubigt: 
 
 
Lebotesi 
 

Dienststelle 

131 Ratsbüro und Wahlen 

Auskunft erteilt 

Frau Lebotesi 
Zimmer 609 
Telefon 02403/71-594 
Fax 02403/60999-571 
nicoletta.lebotesi@eschweiler.de 
www.eschweiler.de 

Ihr Zeichen  
Mein Zeichen  

Datum 24.01.2025 

Dienstgebäude 

Johannes-Rau-Platz 1 
52249 Eschweiler 
Telefon-Zentrale 02403/71-0 
stadtverwaltung@eschweiler.de 

Öffnungszeiten im Rathaus 

Montag - Mittwoch und Freitag 
8.30 - 12.00 Uhr 

Donnerstag 
14.00 - 17.45 Uhr 

Gläubiger-ID 

DE 96 001 000 000 808 85 

Steuernummer 

202/5835/0184 

USt-ID 

DE121744310 

Bankverbindungen 

Sparkasse Aachen 
IBAN: DE48 3905 0000 0001 2161 00 
BIC: AACSDE33 

Commerzbank AG 
IBAN: DE11 3708 0040 0170 2816 00 
BIC: DRESDEFF370 

Postbank Köln 
IBAN: DE07 3701 0050 0003 8245 09 
BIC: PBNKDEFF 

Raiffeisen-Bank Eschweiler 
IBAN: DE73 3936 2254 2500 1160 16 
BIC: GENODED1RSC 

VR-Bank eG 
IBAN: DE08 3916 2980 6103 9480 19 
BIC: GENODED1WUR 

 

 

 

 Ihr digitales  
 Bürgerportal: 
 
 

service.eschweiler.de 
 

https://rat.eschweiler.de/ri
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Tagesordnung 
für die Sitzung des Stadtrates am 05.02.2025 

Vorlagen-Nummer 
 

 

Öffentlicher Teil 

1 Fragestunde für Einwohner  

2 Umbesetzung in verschiedenen Ausschüssen  
hier: Anträge der FDP-Fraktion vom 27.11.2024 

012/25 

3 Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes – 
aktualisierte Handreichung zur Förderrichtlinie Wiederaufbau 
NRW 

435/24 

4 Regionalplan Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien; 
hier: Stellungnahme der Stadt Eschweiler 

014/25 

5 Mittelbereitstellung für die Nutzungsänderung der 
Containeranlage Grachtstr. 14-16 

023/25 
 

6 Kenntnisgaben  

6.1 Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2025 017/25 

6.2 Generalplanungswettbewerb zum Neubau des 
Sportzentrums Jahnstraße - Ergebnis der 
Preisgerichtssitzung und weiteres Vorgehen 

026/25 

7 Anfragen und Mitteilungen  

Nichtöffentlicher Teil 

8 Bestellung eines Prüfers sowie eines stellvertretenden 
Amtsleiters für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Eschweiler 

007/25 

9 enwor - energie & wasser vor Ort GmbH; Änderung des 
Gesellschaftsvertrages 

008/25 

10 Annahme einer Schenkung eines Grundstücks 428/24 

11 Straßen- und Kanalbauarbeiten in der Mittelstraße und 
Karlstraße 

028/25 

12 Kenntnisgaben  

12.1 Liquiditätssicherungskredite 434/24 

13 Anfragen und Mitteilungen  

13.1 Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 5 GO NRW  

 

 





Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
131 Ratsbüro und Wahlen 

 
Vorlagen-Nummer 

012/25 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 05.02.2025 

 
 
Umbesetzung in verschiedenen Ausschüssen  
hier: Anträge der FDP-Fraktion vom 27.11.2024 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt mit sofortiger Wirkung die nachfolgenden Änderungen in 
der Besetzung des Sozial- und Seniorenausschusses und des Planungs-, Umwelt- und 
Bauausschusses:  
 
Sozial- und Seniorenausschuss: 
Herr Gianluca Vroomen wird anstelle von Herrn Christian Schade als sachkundiger Bürger in den 
Sozial- und Seniorenausschuss bestellt.  
 
Als Stellvertreterin von Herrn Gianluca Vroomen wird Frau Alexandra Esser bestellt.  
 
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss:  
Herr Thomas Kaiser wird anstelle von Herrn Christian Schade als sachkundiger Bürger in den 
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss bestellt.   
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 24.01.2025 

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 27.11.2024 beantragte die FDP-Fraktion die im Beschlussvorschlag genannten 
Änderungen in der Besetzung im Sozial- und Seniorenausschuss und im Planungs-, Umwelt- und 
Bauausschuss. 
 
 
 
Rechtsgrundlage: 
Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der 
Fraktion oder Gruppe, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen 
Nachfolger (§ 50 Abs. 3 S. 7 GO NRW).  
 
Anmerkung:  
Die Bürgermeisterin hat gem. §40 Abs. 2 S. 6 GO NRW kein Stimmrecht. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine   
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Keine   
 
 
 
Anlagen: 
1. Antrag FDP-Fraktion vom 27.11.2024 
2. Antrag FDP-Fraktion vom 27.11.2024 
 











Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
III/RF Referent Projektmanagement 

 
Vorlagen-Nummer 

435/24 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 05.02.2025 

 
2.  Kenntnisgabe Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss öffentlich 13.02.2025 

 
 
Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes – aktualisierte 
Handreichung zur Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung, die 
Förderfähigkeit der dargestellten Maßnahmen zu untersuchen und einen entsprechenden Antrag 
gem. Nr. 7.6 der Förderrichtlinie für den Wiederaufbau vorzubereiten. 
 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 24.01.2025 

 

gez. Leonhardt gez. Vogelheim  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 

 
 



  Seite 2 von 4 
 

Sachverhalt: 
Der Hochwasserabfluss des katastrophalen Hochwasserereignisses im Juni 2021 entspricht 
keiner statistischen Größe. Schätzungen zufolge ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem 
Hochwasserereignis statistisch um ein mehrtausendjähriges Ereignis handelt.  
 
Der Hochwasser-Gebietsschutz der Stadt Eschweiler entspricht flächendeckend dem aktuell 
vorgegebenen technischen Standard „HQ100“. Ein HQ100 bezeichnet einen Hochwasserabfluss, 
der im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren erreicht oder überschritten wird. Der 
Hochwasserschutz in der Stadt Eschweiler hielte dem – anders als in anderen vom 
Starkregenereignis betroffenen Landesteilen – stand. Aus diesem Grunde wurden seitens der 
übergeordnete Stellen bisher Hochwasserpräventionsmaßnahmen, die zur Erreichung erst des 
HQ100-Standardes führten, priorisiert. Da diese überwiegend auch im Oberlauf der Inde vor 
Eschweiler Stadtgebiet verortet sind, würde hiervon das Eschweiler Stadtgebiet ebenfalls 
profitieren. 
 
Im August 2024 teilte das für den Wiederaufbau zuständige Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW mit, dass die Förderrichtlinie 
Wiederaufbau sowie die dazugehörige Handreichung aktualisiert wurde. Die betroffenen 
Kommunen könnten nunmehr für konzeptionelle und investive 
 

 Starkregen-Retentionsmaßnahmen 
 sog. „no-regret-Maßnahmen“ (Maßnahmen, die aus Sicht des Landes keine negativen 

Auswirkungen auf den Naturschutz und das hydrologische Gesamtsystem haben), und 
 verbessernde Hochwasserschutzmaßnahmen baulicher oder technischer Art 

 
zusätzlich zu den genehmigten Wiederaufbaumaßnahmen weitere 10 % des zuvor bewilligten 
Volumens, mithin zusätzlich rund 16,2 Mio. €, beantragen. Die aktualisierte Handreichung ist 
dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Vorausgesetzt wird, dass eine unmittelbare Verminderung 
der Gefährdung eines durch das Starkregen- und Hochwasserereignis vom Juli 2021 direkt 
geschädigten Bereiches erreicht wird. Hierzu muss die Untere Wasserbehörde eine bestätigende 
Stellungnahme zur Sinnhaftigkeit der Maßnahme und die Wirksamkeit auf den durch die 
Antragstellenden definierten Siedlungsbereich, zum Beispiel durch den Verweis auf ein 
bestehendes abgestimmtes Hochwasserschutzkonzept oder eine fachliche Aussage zur 
Wirksamkeit und Machbarkeit der geplanten Maßnahme, treffen. 
 
Erforderlich zur Beantragung sind des Weiteren: 
 

- möglichst konkrete Beschreibung der Ausführung und Wirkung der 
beantragten Hochwasserschutz- und Starkregenpräventionsmaßnahme 

- Definition eines geschädigten Bereichs, auf den die Wirkung der Maßnahme 
ausgerichtet ist. 

- Darlegung, dass ohne Maßnahme bei einem weiteren Hochwasserereignis 
wieder große Schäden zu erwarten sind. 

- steckbriefartige Beschreibung der Maßnahme unter Angabe 

1. Beschreibung zu den aufgetretenen Schäden des zu schützenden 
Bereiches beim Schadensereignis 2021 

2. Kartografische und textliche Darstellung des zu schützenden 
geschädigten (Siedlungs-)Bereiches, der Maßnahmen sowie des 
Abflusses aus den Einzugsgebieten (ggf. ergänzt durch 
Zeichnungen, Schnitte, Höhenmodelle) 

3. Hydrologische Bewertung und Darstellung der benötigten 
Bemessung (zum Beispiel „KOSPIS Starkregen“), 
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4. Einschätzung der Maßnahme in Bezug auf ihre 
wasserwirtschaftlichen Belange und Wirkung sowie 

5. grundsätzliche Eignung in Bezug auf das Schutzziel 

 
Die geforderten Unterlagen wird die Verwaltung nicht mit eigener Expertise erstellen können. 
Hierzu werden externe Gutachten erforderlich, deren Detailierungsgrad insbesondere auch mit 
der Unteren Wasserbehörde abzustimmen sein werden. Antragsfrist ist – wie für den Gesamt-
WAP – der 30.06.2026. 
 
Nachrichtlich sei erwähnt, dass im Zuge der Wiederaufbauarbeiten in den jeweiligen Hoch- bzw. 
Tiefbauprojekten zudem bereits jetzt Maßnahmen zur Hochwasserresilienz der jeweiligen Objekte 
berücksichtigt werden. Je nach Objekt wurden hierzu individuelle Interventionen durchgeführt. 
Nur beispielhaft seien genannt die Aufmauerung von Kellerschächten, die Abdichtung und 
Erhöhung von Gebäudesockeln, die Dislozierung von Gebäudetechnik in Obergeschosse, die 
Geländemodellierung oder die Aufweitung von Brückendurchflüssen. 
 
Bereits unmittelbar nach dem Hochwasser hat die Verwaltung begonnen, mögliche Hochwasser-
Resilienzprojekte zu identifizieren. Bisher konnten diese Maßnahmen aufgrund der Priorisierung 
des Wiederaufbaus und der mangelnden Finanzierbarkeit nicht weiterverfolgt werden. Mit der 
nunmehr entstandenen Förderkulisse allerdings ließen sich Teilmaßnahmen weiter vertiefen und 
– so die Förderfähigkeit gegeben ist – auch teilweise umsetzen. 
 
Die beiliegende Präsentation des Dez. III zeigt verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes über das gesetzlich geforderte Niveau hinaus auf, die in Aue, der 
Innenstadt und in Weisweiler verortet sind. Insbesondere die Maßnahmen, die sich vorgelagert 
des Eschweiler Siedlungsbereiches befinden, schützen aufgrund der Lage im Oberlauf der Inde 
dabei das gesamte Stadtgebiet. 
 
Kerngedanke des Konzeptes ist es, mit vorgelagerten Retentions- und 
Renaturierungsmaßnahmen im Hochwasserfall zusätzliches Rückhaltevolumen zu schaffen. Die 
zur Renaturierung vorgesehene Fläche beträgt dabei wie folgt: 
 

 Aue: ca. 55.000 m² 
 Innenstadt I: ca. 60.000 m² 
 Innenstadt II: ca. 50.000 m² 
 Weisweiler I: bis zu ca. 230.000 m² 
 Weisweiler II: ca. 20.000 m² 

 
Flankiert würden die Renaturierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Gebietsschutzes mit 
(mobilen) Hochwasserschutzwänden, Hochwasserschutzrechen, Geschwemmselfallen und 
weiteren baulichen Einrichtungen, um auch eine deutliche Verbesserung der 
Schwemmgutproblematik zu erzielen. 
 
Durch die Schaffung von Renaturierungen würde zudem nicht nur der Hochwasserschutz 
verbessert. Vielmehr würden so zusätzliche innenstadtnahe Naturräume entstehen, die neben 
einem ökologischen Mehrwert auch zur Naherholung und Rückkühlung in Hitzeperioden führen 
würden. Die gewonnenen Flächen könnten zudem auch für den Fuß- und Radverkehr 
Verbesserungen erzeugen. 
 
Hinsichtlich der dargestellten Maßnahmen im Bereich Aue ist einschränkend zu beachten, dass 
eine Umsetzung von Maßnahmen nur im Zusammenwirken mit den Planungen zur L238n sinnvoll 
erscheint. Mit Umsetzung der Straßenplanungen würde zudem auch ein 
Verantwortungsübergang auf den Wasserverband Eifel-Rur erwartet. 
 
 
Mangels detaillierterer Planung liegt zur Verfolgung des Konzepts bisher kein Kostenrahmen vor. 
Näherungsweise kann für Renaturierungen ein Kostenkennwert von ca. 165 € brutto pro m² 
angesetzt werden (Quelle: Kalkulation eines vergleichbaren Renaturierungsprojektes des WVER). 
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Damit könnten die Kosten der einzelnen Maßnahmen näherungsweise wie folgt geschätzt 
werden: 
 

 Aue: ca. 55.000 m² x 165 € brutto = ca. 9 Mio. € 
 Innenstadt I: ca. 60.000 m² x 165 € brutto = ca. 10 Mio. € 
 Innenstadt II: ca. 50.000 m² x 165 € brutto = ca. 8 Mio. € 
 Weisweiler II: ca. 20.000 m² x 165 € brutto = ca. 3,3 Mio. € 

 
Für die Maßnahme „Weisweiler I“ kann keine Aussage getroffen werden, da hier zwar eine sehr 
große Renaturierungsfläche entstünde, diese allerdings nach derzeitigem frühen Kenntnisstand 
keinen vergleichbar umfangreichen Herrichtungsaufwand zur Folge hätte. 
 
Deutlich wird damit, dass das zusätzliche Fördervolumen von rund 16,2 Mio. € ausreichen wird, 
um einige Bausteine des Gesamtkonzeptes zu finanzieren. Aus Gründen des 
Hochwasserschutzes sind dabei grds. die Maßnahmen zu bevorzugen, die im Oberlauf der Inde 
verlaufen. Allerdings wird mit fortschreitender Kostengenauigkeit auch der Grenznutzen zu 
untersuchen sein. Dabei steht die Fragestellung im Vordergrund, wie viel Retentionsfläche pro 
eingesetztem Investitionsvolumen der einzelnen Maßnahme erreicht werden kann bzw. wie viele 
Einwohner pro eingesetztem Investitionsvolumen von der jeweiligen Maßnahme profitieren. 
Zudem ist die o.g. Wechselwirkung mit den Planungen zur L238n im Bereich Aue zu beachten. 
 
 
Das weitere Vorgehen sieht eine weitere Erörterung des Konzeptes mit der Unteren 
Wasserbehörde sowie dem Wasserverbandes Eifel-Rur vor. In der Folge beabsichtigt die 
Verwaltung im Falle der Zustimmung des Rates die Beauftragung eines spezialisierten 
Ingenieurbüros mit der Erstellung von Maßnahmensteckbriefen im Sinne der Förderrichtlinie und 
nach Maßgabe der vorgenannten Abstimmung insbesondere mit der Unteren Wasserbehörde. In 
Abhängigkeit der Ergebnisse dieser Steckbriefe wird die Verwaltung einen Vorschlag zur 
Priorisierung der Maßnahmen gemeinsam mit dem dazugehörigen Förderantrag zur politischen 
Beratung vorlegen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Für Hochwasserpräventionsmaßnahmen im Sinne der Förderrichtlinie werden seitens des Landes 
NRW zusätzliche WAP-Mittel im Umfang von 16,2 Mio. € bereitgestellt, die unter den Bedingungen 
des kommunalen Wiederaufbaus ohne Eigenanteile der Stadt Eschweiler verwendet werden 
können. 
 
Zur Erstellung der Antragsunterlagen werden Gutachten und Konzeptbausteine extern beauftragt 
werden müssen. Der genaue Detailierungsgrad ist mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. 
In Anlehnung an die Lph 1+2 des § 43 HOAI (Ingenieurbauwerke) ist bei einem Volumen von rund 
16,2 Mio. € brutto mit Kosten in Höhe von rund 95.000 € brutto zu rechnen, die bis zur 
Anerkennung der Förderfähigkeit der Maßnahmen vorzufinanzieren wären. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Die detaillierte Ausarbeitung und Begleitung der Maßnahmen erfordert – sofern eine Bewilligung 
erfolgt – zusätzliche Personalkapazitäten von geschätzt 1 Vollzeitäquivalente. 
 
 
 
Anlagen: 
Präsentation Hochwasserschutzprojekte 
Handreichung Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes MHKBD 
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Schutzziele

Innenstadt

Weisweiler

Aue

Innenstadt

Weisweiler

Aue

Aue
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Aue

Kläranlage Stolberg

Aue

Idee:
• Renaturierung mit 

verbesserter 
Rückhaltefunktion
ca. 55.000 m²

• Grobrechenanlage hinter 
Kläranlage Stolberg
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Innenstadt

Weisweiler

Aue

Innenstadt I bis III

Innenstadt - I
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Innenstadt - I

Idee:
• Renaturierungsraum nördl. 

der Inde als Sumpflandschaft 
nur für Flora und Fauna

• Retentionsfläche vergrößern
• Geschwemmsel entfernen, 

um den Durchfluss durch die 
Innenstadt zu verbessern

• Radweg von Stoltenhofmühle
über neuen Damm, im 
Anschluss über alte 
Bahntrasse bis Röher
Parkklinik führen – ggf. mit 
Aussichtspunkt auf 
Dammlage

durch:
• Minidamm entfernen
• Regulierten Nebenarm der 

Inde schaffen
• Im nördlichsten Bereich des 

Nebenarms Abscheideanlage 
für Schwemmgut

• Schutz der Bebauung durch 
neuen Damm

Minidamm entlang des 
Fußweges zur Röher
Parkklinik

Innenstadt - I

Renaturierungsraum bzw. 
Retentionsfläche ca. 60.000m²

Geschwemmselfalle

Abscheidung von 
Schwemmgut
durch Zentrifugalkraft
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Innenstadt - II

Idee:
• Schutz Innenstadt gegen Hochwasser-

eintritt im Bereich Gutenbergstraße
• Retentionsfläche vergrößern

durch:
• Bestandsweg als Damm ausbauen 

(halbhoch wegen Zwängungen)
• 2. Dammstufe direkt an Bebauung

Innenstadt - II

Renaturierung
ca. 50.000m²

zusätzliche Retentionsfläche
ca. 10.000m²
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Innenstadt - III
Schlachthof

Innenstadt - III

Idee:
• Innenstadt vor stärkeren 

Hochwässern schützen

durch:
• Ersatz der indebegleitenden

Geländer durch Mauern
• mobile Schutzwände im 

Bereich der verkehrlichen 
Querungen
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Innenstadt schützen

Radwegeverbindung
von Steinstraße

bis Unter Am Hohenstein

Anschluss an Fahrradstraße 
August-Thyssen-Straße

Radwegeverbindung
von Unter Am Hohenstein

bis Röher Parkklinik

Innenstadt schützenRadwegeverbindung
von Steinstraße

bis Unter Am Hohenstein

Anschluss an Fahrradstraße 
August-Thyssen-Straße

Radwegeverbindung
von Unter Am Hohenstein

bis Röher Parkklinik

Radwegeverbindung
von Röher Parkklinik
bis Propsteier Wald

Anschluss an Stadt 
Stolberg und
Stadt Aachen
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Innenstadt

Weisweiler

Aue

Weisweiler I bis II

Weisweiler - I
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Weisweiler - I
Idee:
• Renaturierung und 

Retentionsfläche vergrößern
• Ökologisches Erholungsgebiet 

für Flora und Fauna in der 
Indeaue schaffen

• Liegenschaften nördlich der 
Inde schützen

durch:
• Renaturierung ab Südstraße
• Dammlage nördlich des 

neuen Indebettes

Weisweiler - I

Renaturierungsraum bzw. 
Retentionsfläche
ca. 230.000m²
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Weisweiler - II

Bestands-Renaturierung
der Inde

Weisweiler - II

durch:
• nördlich der Inde durchgehende 

Schutzmauer
• automatisierte mobile Schutzwand 

an der Lindenallee
• Retentionsbereich Weisweiler 

Kulturpark ca. 10.000m²
• Retentionsbereich entlang der 

Bahntrasse ca. 10.000m²

Idee:
• Weisweiler vor Hochwasser 

schützen
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Weisweiler schützen

Radwegeverbindung
in Dammlage Südstraße

Hovermühle

Radwegeverbindung
von Brücke Lynenwehr

bis Bhf Nothberg

Mehrwert für Eschweiler

Hochwasserschutz für alle - deutlich über dem gesetzlich vorgegebenem Niveau

Wasserrückhalt

Dämme / Mauern
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Mehrwert für Eschweiler

deutliche Verbesserung der Schwemmgutproblematik

Geschwemmselfalle

Mehrwert für Eschweiler

geschützte Naturräume – größtenteils innenstadtnah
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Mehrwert für Eschweiler

Rückkühlungseffekte der Renaturierungen für der Stadt

Mehrwert für Eschweiler
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Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes können nach dem Erlass des Ministeri-

ums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

15. August 2022 über die Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen (in der gelten-

den Fassung1) gefördert werden, sofern ein konkreter räumlicher Bezug zu geschädigten Sied-

lungsbereichen besteht.  

 

Im Rahmen von Informationsveranstaltungen wurde und wird die Bandbreite der von den 

Kommunen geplanten Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser- und Starkregengefahren 

deutlich und der Wunsch nach einer Handreichung zur Antragstellung für diese Maßnahmen 

geäußert. 

 

Zugleich bieten die Hochwasserrahmenrichtlinie und die Richtlinie zum Starkregenmanage-

ment in der Verantwortung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Lan-

des Nordrhein-Westfalen die Förderung ähnlicher Maßnahmen an.  

 

Daraus ergeben sich potentielle Überschneidungen und die Notwendigkeit eines abgestimm-

ten Handelns. In mehreren Beratungs- und Abstimmungsterminen wurden in der Landesre-

gierung Nordrhein-Westfalen und unter Beteiligung der Bezirksregierung Köln Eckpunkte für 

die Charakteristik der im Wiederaufbau förderfähigen Maßnahmen und für das Verfahren zur 

Aufnahme der Maßnahmen in die kommunalen Wiederaufbaupläne nach Nummer 6 der För-

derrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen festgelegt.  

 

Unter der Voraussetzung, dass eine unmittelbare Verminderung der Gefährdung eines durch 

das Starkregen- und Hochwasserereignis vom Juli 2021 direkt geschädigten Bereiches er-

reicht wird, können Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Starkregen- und Hochwasser-

gefahren im Rahmen des Wiederaufbaus gefördert werden.  

 

In dieser Handreichung werden die Rahmenbedingungen und das Verfahren für eine Auf-

nahme in den kommunalen Wiederaufbauplan und die Bearbeitung im Rahmen des Wie-

deraufbaus dargestellt. 

 

 Die hier vorliegende Aktualisierung betrifft: 

 Ermittlung angemessener Billigkeitsleistungen für Starkregen- und Hochwasser-Präventi-

onsmaßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur 

 Empfehlungen zum Vorgehen bei dem Wiederaufbau von Brückenbauten 

  

                                                           
1  Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen vom 29. November 2023 
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Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes und für ein 

Starkregen-Risikomanagement 

1. Fördertatbestand 

In vielen Siedlungsbereichen, insbesondere in Innenstädten, Dorfzentren oder verdichteten 

Quartieren besteht oft nur begrenzt die Möglichkeit, an einem geschädigten Objekt Maßnah-

men zum Schutz vor Hochwasser oder vor den Folgen von Starkregenereignissen zu ergreifen.  

 

Zudem wäre es nicht im Sinne eines resilienten und klimaangepassten Handelns, nur den Wie-

deraufbau der Gebäude und der Infrastruktur in den Kommunen zu betreiben, ohne zu prüfen, 

ob nicht auch Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor künftigen Starkregen- und Hochwas-

sergefahren in Betracht kommen.  

 

>> Andernfalls würde der wesentliche Grundsatz der Nummer 7.6 der Förderrichtlinie Wie-

deraufbau Nordrhein-Westfalen außer Acht gelassen. Denn danach sind „bauliche Maßnah-

men […] so auszuführen, dass Schäden bei einem erneuten Hochwasserereignis reduziert 

oder vermieden werden.“  

 

Diese präventiven unmittelbar vor den geschädigten Bereichen verorteten investiven Maß-

nahmen sollen eine größere Schutzwirkung im Vergleich zu Einzelmaßnahmen an den Gebäu-

den ermöglichen.  

 

Sofern es sich nicht um die Sanierung oder Wiederherstellung einer bereits bestehenden Inf-

rastruktur handelt, ist für eine Bewilligung der nachfolgend genannten Präventionsmaßnah-

men im Rahmen des Wiederaufbaus erforderlich, dass diese als so genannte „no-regret“-

Maßnahmen (vgl. Nummer 2.3) eingeordnet werden können.  

 

Diese Maßnahmen sind aufgrund einer hydrologischen Verbesserung (ohne negative hydro-

logische/hydraulische Effekte auf Unterlieger) im Grundsatz bereits unter den derzeitigen kli-

matischen Bedingungen ökonomisch, ökologisch und sozial sinnvoll - unabhängig von der wei-

teren Entwicklung des Klimawandels.  

 

Hierzu zählen für den Bereich der Wasserwirtschaft unter anderem Maßnahmen mit folgen-

den Eigenschaften: 

 

 Rückhalt und Verminderung des Oberflächenabflusses 
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 Aufweitung von Gewässerkorridoren und Schaffung von (Ersatz-)Auen bei Fließgewässern, 

sofern gesichert ist, dass der ökologische Zustand auch bei Niedrigwasser nicht verschlech-

tert, bestenfalls sogar verbessert wird. 

 

Auch wenn eine Maßnahme im Grundsatz als „no-regret“-Maßnahme klassifiziert wird, kön-

nen sich im Einzelfall negative Auswirkungen für einzelne Schutzgüter ergeben.  

 

>> Eine grobe Einschätzung der beabsichtigten Maßnahmen durch die für die wasserrechtliche 

Genehmigung zuständige Behörde in Bezug auf ihre wasserwirtschaftlichen Belange ist daher 

in jedem Fall erforderlich.  

 

Unter dieser Prämisse kann in Bezug auf präventiven Hochwasser- und Starkregenschutz 

eine Förderung nach Nummer 6 der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen in 

folgenden Fällen ausgesprochen werden: 

 

 

1.1 Investive Maßnahmen 

a) Ausgaben zur Sicherung und Wiederherstellung von Hochwasserschäden an vorhandenen 

Hochwasserschutzbauwerken von Gemeinden, einschließlich der Vorarbeiten; dies um-

fasst wasserbauliche Hochwasserschutzmaßnahmen wie die Wiederherstellung von Dei-

chen, Hochwasserschutzmauern oder Spundwänden einschließlich der dazugehörenden 

Verblendungsmaßnahmen sowie mobile Hochwasserschutzsysteme,  

 

b) Ausgaben für den Rückbau und den Ersatz von beschädigten Hochwasserschutzanlagen an 

einer anderen Stelle, sofern die Verbesserung der Hochwasserschutzfunktion in einem 

Hochwasserschutzkonzept (HWSK) nachgewiesen wurde, 

 

c) Ausgaben für mobile Hochwasserschutzsysteme und andere auch versenkbare Konstruk-

tionen im öffentlichen Raum in unmittelbar vom Hochwasserereignis betroffenen Sied-

lungsbereichen, um in eng bebauten Lagen mit durchlaufenden Fließgewässern den 

Schutz der Bebauung vor zukünftigen Hochwasserereignissen zu erhöhen, 

 

d) Rückbau von baulichen Anlagen und Engstellen in unmittelbar vom Hochwasserereignis 

betroffenen Siedlungsbereichen, um durch eine Entschärfung der Situation den Wasser-

abfluss zu verbessern und somit eine unmittelbare Schädigung künftig zu vermeiden, 
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e) Rückbau und Ersatzneubau von geschädigten Infrastruktureinrichtungen, insbesondere 

von geschädigten Brücken, sofern damit durch Erweiterung des Querschnitts nachweislich 

der Schutz von gewässeraufwärts unmittelbar angrenzenden im Wiederaufbau befindli-

chen Siedlungsbereichen erheblich erhöht wird, 

 

f) Umsetzung der Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzepten oder kommunalen Hand-

lungskonzepten zum Starkregenrisikomanagement wie die Aktivierung und/oder Vergrö-

ßerung des Speichervermögens vorhandener Bodenvertiefungen und Senken oder von Re-

genrückhaltebecken sowie anderer dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmaßnah-

men, sofern dies nachweislich die eingetretene Schädigung eines unmittelbar angrenzen-

den Siedlungsbereichs zukünftig erheblich reduziert,  

 

g) Gewässerentwicklung und Wiederherstellung des Abflussprofils mit dem Ziel einer verbes-

serten Rückhaltung im Gewässer zur Verminderung der Gefährdung des bebauten Be-

reichs durch Hochwasser, sofern dies nachweislich die Wiederholung einer eingetretenen 

Schädigung eines unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereichs zukünftig erheblich redu-

ziert. Auch die ökologische Gewässerentwicklung oder eine bessere Gewässerdurchgän-

gigkeit kann zum Beispiel bei Gewässeraufweitungen oder Rückbau von Querbauwerken 

Teil der Präventionsmaßnahme sein (ökologischer Hochwasserschutz).  

 

h) Maßnahmen zur verbesserten Retention von Starkregen und Wasserabfluss im Zusam-

menhang mit im Wiederaufbau befindlichen Bauwerken und Grundstücken kommunaler 

Infrastruktur. (Dachbegrünung, Rigolensysteme etc.). 

 

 

1.2 Konzeptionelle Maßnahmen 

Die Förderung konzeptioneller Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des 

Hochwasserschutzes erfolgt im Rahmen des Wiederaufbaus nur mit konkretem Raumbezug 

auf geschädigte verdichtete Bereiche wie Innenstädte, Dorfkerne, Stadtquartiere mit einem 

hohen Anteil an Mehrfamilienhäusern etc.  

 

Dies umfasst nur solche Konzepte, Gutachten und Planungen, die geeignete Maßnahmen für 

einen solchen tatsächlich geschädigten räumlich abgegrenzten Bereich vorschlagen (inklusive 

Umsetzungsplanung).  
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Dabei sind auch überörtliche Einflüsse und Schutzpotenziale zu berücksichtigen, damit sich die 

Wiederaufbaumaßnahmen mit einzugsgebietsweiten Betrachtungen (zum Beispiel Planung 

eines einzugsgebietsweiten Hochwasserschutzkonzeptes) verknüpfen lassen (abgestimmte 

Wirkung der Maßnahmen). 

 

Die Aufstellung von großräumigen Starkregen- und Hochwasserschutzkonzepten (zum Bei-

spiel für ein gesamtes Flusseinzugsgebiet oder ein Gemeinde- oder Stadtteilgebiet) ist auf-

grund der fehlenden Abgrenzbarkeit auf tatsächlich geschädigte Bereiche hingegen nicht nach 

Nummer 6 der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen förderfähig. 

 

 

1.3 Gebietskulisse 

Sowohl die Förderung konzeptioneller Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung 

des Hochwasserschutzes als auch die Förderung präventiver Investitionsmaßnahmen zum 

künftigen Schutz vor Hochwasser und Starkregen erfolgt im Rahmen des Wiederaufbaus nur 

mit konkretem Raumbezug auf unmittelbar angrenzende Siedlungsbereiche, die im Rahmen 

des Starkregen- und Hochwasserereignisses vom Juli 2021 tatsächlich geschädigt wurden.  

 

Unter dem konkreten Raumbezug hinsichtlich „eines unmittelbar angrenzenden Siedlungsbe-

reiches“ werden geschädigte verdichtete Bereiche wie Innenstädte, Dorfkerne, Siedlungen o-

der Stadtquartiere mit einem hohen Anteil von Mehrfamilienhäusern verstanden. 

 

 

2. Verfahren zur Aufnahme in den kommunalen Wiederaufbauplan 

In der Gebietskulisse liegende Präventionsmaßnahmen zum Starkregen- und Hochwasser-

schutz und die dazu erforderlichen Konzeptionen können im Rahmen des regulären Antrags-

verfahrens über das Portal „wiederaufbau.nrw“ oder über einen Änderungsantrag bei den Be-

zirksregierungen als zuständige Bewilligungsbehörde beantragt werden.  

 

Doppelförderungen sind ausgeschlossen:  

 

Nicht förderfähig sind daher Maßnahmen, die bauliche Veränderungen an bereits mit Mitteln 

des Wiederaufbaus sanierten Infrastrukturen zur Folge haben (zum Beispiel keine Förderung 

eines nachträglichen Einbaus von Retentionskörpern in bereits mit Mitteln des Wiederaufbaus 
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wiederhergestellten Verkehrsflächen). Dies gilt nicht für bereits im Wiederaufbauplan (WAP) 

beantragte Interimslösungen. 

 

Die Prüfung der Förderfähigkeit und des Mittelbedarfes erfolgt wie bei anderen Maßnahmen 

im Wiederaufbau durch Plausibilität der Angaben zur Maßnahmenausführung und den kausa-

len Zusammenhang zum Flutereignis - auch ohne Vorlage einer detaillierten Planung im 

Grundantrag.  

 

Im Gegensatz zur Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagent und Wasserrahmenrichtlinie2 

ist für die Bewilligung einer Maßnahme im Wiederaufbau die Vorlage der wasserrechtlichen 

Genehmigungen keine zwingende Fördervoraussetzung.  

 

Die Umsetzung der Maßnahmen und erforderliche wasserrechtliche Zulassungen richten sich 

unabhängig vom Förderzugang nach den bundesrechtlichen Regelungen im Wasserhaushalts-

gesetz und ergänzenden Regelungen im Landesrecht - insbesondere dem Landeswasserge-

setz. Durch die Auszahlung von 30 % der veranschlagten Mittel bei Einreichung des Projektda-

tenblattes können die die Antragstellenden auch erst nach Bewilligung in die konkrete Pla-

nung der Maßnahme bis zur Genehmigungsreife einsteigen. 

 

 

2.1 Erforderliche Unterlagen und Erläuterungen 

Die beantragte Hochwasserschutz- und Starkregenpräventionsmaßnahme ist möglichst konk-

ret in ihrer Ausführung und in ihrer Wirkung zu beschreiben.  

 

Es ist zwingend erforderlich, mit dem Antrag einen abgegrenzten, verdichtet bebauten, tat-

sächlich geschädigten Bereich im Sinne der dargestellten Gebietskulisse zu definieren, auf den 

die Wirkung der Maßnahme ausgerichtet ist.  

 

Es ist darzulegen, dass in dem Bereich ohne die Umsetzung dieser Maßnahme bei einem Hoch-

wasserereignis wieder große Schäden zu erwarten sind.  

 

Die Maßnahme kann innerhalb des Bereiches liegen oder außerhalb, sofern dies aufgrund der 

baulichen oder topografischen Situation erforderlich ist und im angrenzenden räumlichen Zu-

sammenhang steht. Dieses ist im Einzelfall herzuleiten und zu begründen.  

 

                                                           
2 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=16335 | Recht.NRW 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=16335
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Im Rahmen der Vorprüfung muss die Zuordnung und Wirksamkeit der Maßnahme auf einen 

tatsächlich durch Flutschäden betroffenen Bereich plausibilisiert werden. 

 

NEU:  

Die Förderfähigkeit einer konzeptionellen Maßnahme und die daraus umzusetzende Ver-

besserung durch investive Maßnahmen gilt nur unter der Voraussetzung, dass eine unmit-

telbare Verminderung der Gefährdung eines durch das Flutereignis 2021 direkt geschädig-

ten Bereiches erreicht wird.  

 

Die Beschreibung der Maßnahme könnte beispielsweise steckbriefartig erfolgen und um-

fasst: 

 

1. Beschreibung zu den aufgetretenen Schäden des zu schützenden Bereiches beim Scha-

densereignis 2021  

 

2. Kartografische und textliche Darstellung des zu schützenden geschädigten (Siedlungs-)Be-

reiches, der Maßnahmen sowie des Abflusses aus den Einzugsgebieten (ggf. ergänzt durch 

Zeichnungen, Schnitte, Höhenmodelle) 

 

3. Hydrologische Bewertung und Darstellung der benötigten Bemessung (zum Beispiel 

„KOSPIS Starkregen“), 

 

4. Einschätzung der Maßnahme in Bezug auf ihre wasserwirtschaftlichen Belange und Wir-

kung sowie  

 

5. grundsätzliche Eignung in Bezug auf das Schutzziel 

 

 

2.2 Bestätigung der zuständigen Wasserbehörde 

Zur Antragstellung ist die zuständige Wasserbehörde in jedem Fall zu beteiligen. Die Wasser-

behörde bestätigt (oder verneint) in einer Stellungnahme die Sinnhaftigkeit der Maßnahme 

und die Wirksamkeit auf den durch die Antragstellenden definierten Siedlungsbereich, zum 

Beispiel durch den Verweis auf ein bestehendes abgestimmtes Hochwasserschutzkonzept o-

der eine fachliche Aussage zur Wirksamkeit und Machbarkeit der geplanten Maßnahme.  
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Auch für Maßnahmen ohne direkten Eingriff an Gewässern, wie beispielsweise die Vergröße-

rung von Regenwasserrückhalteeinrichtungen, ist eine Beteiligung der Wasserbehörde erfor-

derlich. 

 

 

2.3 NEU: Höhe der Förderung  

a) Reine Wiederaufbaumaßnahmen (Sanierung und Wiederherstellung geschädigter Anla-

gen) sind bis zu 100 % im Rahmen der Förderlichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen 

(Nummer 6.1.2 Buchstabe d) und Nummer 6.4.2) förderfähig. Hierzu zählen insbesondere, 

die unter Nummer 1.1 Buchstaben a, b und e aufgeführte Maßnahmen bis zur Höhe des 

an der jeweiligen Infrastruktur entstandenen Schadens.  

 

b) Für Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach Nummer 6.2.1 Buchstaben a („kom-

munale Gebietskörperschaften“), b („kommunale Zusammenschlüsse nach GkG NRW“) 

und c („sondergesetzliche Wasserverbände“) der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nord-

rhein-Westfalen können darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen für vor der Starkregen- 

und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 nicht vorhandene Einrichtungen und Anlagen 

zur Prävention gefördert werden.  

 

Diese haben nach Nummer 7.6. der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen 

anhand des tatsächlich entstandenen Schadens der Fördernehmerin oder des Förderneh-

mers bemessen zu werden. Gleiches gilt für zusätzliche Planungen und Konzepte, die nicht 

ausschließlich der Umsetzung von Maßnahmen nach Nummer 6.1.2 Buchstabe d3dienen. 

 

1. Starkregen-Retentionsmaßnahmen 

Unter Starkregenschutz sind städtebauliche Maßnahmen zur Retention, also zur Ver-

sickerung, zum Rückhalt, zur Zwischenspeicherung und der gedrosselten Ableitung von 

in Siedlungen und befestigten Bereichen entstehendem Oberflächenwasser zu verste-

hen. Die Maßnahmen unterstützen im weiteren Sinne das Prinzip der sogenannten 

                                                           
3  Auszug aus Nummer 6.1.2, hier Buchstabe d, der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen:  
 „d) wasser- und abfallwirtschaftliche Einrichtungen sowie Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen, soweit sie nicht der Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ unterliegen; hierzu ge-
hören Trinkwasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen (Kläranlagen, Kanalisation), Abfallentsorgungsan-
lagen (einschließlich Deponien), Nebenanlagen wie Anlagen zur energetischen Nutzung von Klär- und Depo-
niegas, abschwemmgefährdete Altlasten sowie Anlagen zum Schutz vor Hochwasser, Starkregen, einschließ-
lich deren Zufahrten, und wasserbauliche Anlagen sowie die Gewässerinfrastruktur einschließlich innerört-
licher Wasserläufe, […]“ 
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„Schwammstadt“ (zum Beispiel Anlage von Rückhalteräumen, Mulden und Rigolen o-

der Kombinationssystemen). 
 

2. „no-regret“ Maßnahmen 

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, bei denen aus Sicht des Ministeriums für Um-

welt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie keine negativen Auswirkungen auf den Naturschutz und das 

hydrologische Gesamtsystem haben. Daher besteht hier kein gesondertes Interesse an 

der Integration einer solchen Einzelmaßnahme in das Gesamtsystem des Flusslaufes.  

 

Wichtig: Dies entbindet die Antragstellenden nicht von der Genehmigungspflichtigkeit 

durch die jeweiligen Behörden.  

 

3. Hochwasserschutzmaßnahmen 

Maßnahmen des Hochwasserschutzes können nach Nummer 6.4.2 der Förderrichtlinie 

Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen sowohl an geschädigten technischen Anlagen als 

auch an geschädigten natürlichen Bereichen bis zur Höhe des entstandenen Schadens 

nach dem Stand der Technik wiederhergestellt werden.  

 

Nach Maßgabe von Nummer 7.6 der Förderrichtlinie können diese dem Hochwasser-

schutz dienenden Anlagen beim Wiederaufbau auch mit Verbesserungen für den künf-

tigen Schutz vor vergleichbaren Ereignissen versehen werden. Für eine nach Nummer 

7.6. der Förderrichtlinie förderfähige substantielle Verbesserung dieser Anlagen, wer-

den die Mehrkosten im Gesamtbudget (von 10 %) für ergänzende Prävention berück-

sichtigt.  

 

Wichtig: 

Ergänzende Hochwasserschutzmaßnahmen, für die ein Förderzugang oder ein 

besonderes Interesse der Steuerung durch das Ministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen besteht, sind aufgrund 

der Subsidiarität nicht über den Wiederaufbaufonds förderfähig.  

 

Für diese zusätzlich aufgeführten förderfähigen investiven und konzeptionellen Prä-

ventionsmaßnahmen, wird eine Bewilligung von bis zu 10 % der bewilligten Finanz-

mittel des Wiederaufbauplans als förderfähig anerkannt.  
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Stichtag für diese Bewertung ist der 30. September 2024 oder falls ein Grundantrag 

noch nicht gestellt oder bewilligt wurde, die Höhe der ersten Bewilligung des Grund-

antrages. Bei der Bemessung des Fördervolumens sind Maßnahmen, deren Förderzu-

gang sich bereits jetzt ausschließlich auf Nummer 7.6 der Förderrichtlinie Wiederauf-

bau Nordrhein-Westfalen stützt, herauszurechnen. Dies gilt nicht für Maßnahmen de-

ren Wiederaufbau in hochwasserangepasster Bauweise erfolgt ist sowie für Objekt-

schutzmaßnahmen wie zum Beispiel drucksichere Fenster, Türen, Flutschotts und Ver-

gleichbares. 

 

Die Anzahl der nach Nummer 7.6 der Förderrichtlinie förderfähigen zusätzlichen Maß-

nahmen ist nicht begrenzt. Der Fördersatz beträgt bis zu 100 % im Rahmen der Ober-

grenze in Höhe von 10 % des Schadensvolumens des Wiederaufbauplans. Eine Kumu-

lation mit Eigen- und Drittmitteln ist möglich. Das Subsidiaritätsprinzip ist zu beachten.  
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3. Informations- und Beratungsmöglichkeiten 

Es ist anzuraten, die Förderung von Maßnahmen des Wiederaufbaus und des Hochwasser- 

und/oder Starkregenschutzes möglichst gut miteinander zu verzahnen.  

 

Bei der Planung und Beantragung von Maßnahmen an Gewässern ist es empfehlenswert, 

diese im Vorfeld mit anderen Fördermittelgebern abzustimmen, um eine erforderliche Ab-

grenzung der unterschiedlichen Maßnahmen sicher zu stellen.  

 

Nutzen Sie dafür auch die folgenden Beratungsangebote: 

>> Bezirksregierungen: 

 Regierungsbezirk Köln: wiederaufbau-kommunen@brk.nrw.de 

 Regierungsbezirk Düsseldorf: wiederaufbau-kommunen@brd.nrw.de 

 Regierungsbezirk Arnsberg: wiederaufbau-kommunen@bra.nrw.de 

 

>> Frageportal zum Wiederaufbau (FAQ): 

https://wiederaufbau-fragen-infrastruktur.nrw/ 

 

>> Kommunal Agentur Nordrhein-Westfalen: 

Umfassendes Beratungsangebot zum Hochwasser- und Überflutungsschutz im Rahmen des 

Projekts „Zukunftsgewässer“: https://zukunftsgewaesser.nrw/ 

  

mailto:wiederaufbau-kommunen@brk.nrw.de
mailto:wiederaufbau-kommunen@brd.nrw.de
mailto:wiederaufbau-kommunen@bra.nrw.de
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NEU: Empfehlungen zum Vorgehen bei dem Wiederaufbau von 

Brückenbauten 

Im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 sind zahlreiche Brücken-

bauwerke beschädigt oder zerstört worden. Für die Definition von Ausbaustandards der wie-

deraufzubauenden Brückenbauwerke wird aus vielen Kommunen eine Bemessungsgrundlage 

für das zu überquerende Fließgewässer zur Auslegung der lichten Höhe angefragt.  

 

Ein verlässlicher Zeithorizont für eine verbindliche landesseitige Vorgabe zur Berechnung die-

ser Bemessungsgrundlage (hydraulisches Modell) ist aufgrund der Komplexität der Berech-

nungsmodelle, der dafür aufzunehmenden Gewässertopografie und der Differenziertheit der 

einzelnen Sachverhalte nicht absehbar.  

 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind daher im Spannungsfeld zwischen dem zeitlichen Faktor der Er-

stellung einer validen Bemessungsgrundlage und dem Wiederaufbau der zerstörten Infra-

struktur sowie dem im Vordergrund stehenden Schutz der Bürgerinnen und Bürger Lösungs-

ansätze erforderlich. 

 

 

Grundlegende Überlegungen und Lösungsansatz 

Da im Rahmen der Überarbeitung der hydraulischen Modelle höhere Bemessungsgrundlagen 

als die derzeit gültigen Werte zu erwarten sind, die sich aus statistischen Hochwasserabflüssen 

(zum Beispiel HQ50, HQ100, HQ200) ergeben, werden beim Wiederaufbau geeignete Zu-

schläge auf die vorhandenen Bemessungswerte und die Umsetzung hydraulisch vorteilhafter 

baulicher Eigenschaften als „Stand der Technik“ (im Sinne der Förderrichtlinie Wiederaufbau 

Nordrhein-Westfalen) anerkannt.  

 

Solange keine statistisch angeglichene und valide hergeleitete Bemessungsgrundlage vorhan-

den ist, gelten folgende Grundsätze: 

 

 Sollte eine Kommune oder ein zuständiger (Wasser-)Verband als Gewässerunterhaltungs-

pflichtiger auf der Basis eigener Konzepte, Berechnungen o.Ä. eine eigene valide Bemes-

sungsgrundlage herleiten können, wird dies als Ausgangspunkt für die Herleitung einer 

Förderfähigkeit herangezogen.  
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 Eine Abstimmung mit den zuständigen Wasserbehörden (u.a. zur Festlegung geeigneter 

Zuschläge bei der Bemessungshöhe sowie Vorgespräch zum Genehmigungsverfahren 

nach § 22 Absatz 1 LWG NRW in Verbindung mit § 36 WHG) ist erforderlich. Sollte die 

Kommune sich dazu entscheiden, den Wiederaufbau der Brücken in eine Gesamtkonzep-

tion des betroffenen Flussabschnittes einzubetten, entstehen daraus keine Nachteile in 

Bezug auf die Förderfähigkeit. 

 

Der Kommune wird so die Möglichkeit gegeben, eine pragmatische Vorgehensweise zur Her-

leitung der Anpassung ihrer Brücken zu wählen und dabei die topografische, hydrologische, 

hydraulische und städtebauliche Situation nach fachlichen Kriterien individuell zu berücksich-

tigen. 

 

Sobald eine aktualisierte Bemessungsgrundlage vorliegt, die die Auswirkungen der Starkre-

gen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 statistisch berücksichtigt, so ist diese, soweit 

im laufenden Umsetzungsprozess möglich, anzuwenden. 

 

 

Hinweise zur Förderfähigkeit 

Je nach Ausmaß des Schadens ist die Sanierung, aber auch der Rückbau und Ersatzneubau von 

Brücken förderfähig, sofern damit durch Erweiterung des Durchflussquerschnitts nachweislich 

der Schutz von gewässeraufwärts unmittelbar angrenzenden – im Wiederaufbau befindlichen 

Siedlungsbereichen – erhöht wird. 

 

Dass die Verbesserung des Bemessungswertes förderfähig ist, formuliert die Förderrichtlinie 

Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen in Nummer 6.4.2 Satz 2: 

 

„Dazu zählen auch Maßnahmen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren 

Umfang in einer dem jeweiligen Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko ange-

passten Weise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Vermeidung 

künftiger Schäden wiedererrichtet werden.“ 

 

Es ist weiterhin allgemein anerkannt, dass ein vollständiger Schutz nicht zu erreichen ist. Die 

Erfüllung dieses Ziels gilt also bereits als erreicht, wenn eine nachweisbare Verbesserung des 

Schutzes im Vergleich zu vorher herbeigeführt wird. Sollte sich im Nachgang herausstellen, 

dass der Schutz nach der neuen, dann validierten Bemessungsgrundlage nicht ausreicht, ist 
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eine erneute Förderung zur nachträglichen Anpassung an die neue Bemessungsgrundlage 

durch den Wiederaufbau nicht möglich.  

 

Als förderfähig gilt daher allgemein die konstruktive Anpassung an aktuelle Regelwerke, Stan-

dards, Sicherheits- oder Verkehrsbedürfnisse sowie die nur unwesentliche oder nur tempo-

räre Verlegung der Brücke – ohne Kapazitätserweiterung im Hinblick auf das zu bewältigende 

Verkehrsaufkommen (vergleiche § 38 StrWG NRW).  

 

Weiterhin sind Grundstücksankäufe, ähnlich dem Vorgehen bei der Förderung nach der För-

derrichtlinie HWRM/WRRL, im Einzelfall förderfähig (zum Beispiel bei durch Hochwasser-

schutzerfordernisse veränderten Flächenbedarfen gegenüber dem Stand vor der Starkregen- 

und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021). 

 

 

Empfehlungen für die Auslegung von Brückenkonstruktionen 

Um eine Vermeidung zukünftiger Schäden zu erreichen, sind verschiedene Ansätze möglich, 

die je nach Situation vor Ort kombiniert angewendet werden können.  

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und immer vorbehaltlich der ingenieur-technischen Prü-

fung und Planung der Brücken vor dem Hintergrund der örtlichen Situation können folgende 

grundsätzliche Empfehlungen für den Wiederaufbau der zerstörten Brücken gegeben werden 

und eine Hilfestellung darstellen. 

 

 Eine möglichst geringe Verbauung des Fließquerschnitts des Gewässers ist anzustreben. 

 

 Im Abflussquerschnitt sind Pfeiler, Stützen und Widerlager möglichst zu vermeiden, um 

den Wasserkörper freizuhalten. 

 

 Die Höhenlage der Unterkante der Brücke ist entsprechend dem Bemessungswasserstand 

festzulegen, der unter anderem vom Hochwasserschutzziel, der Bedeutung des Gewässers 

und dem möglichen Schadenspotenzial bei Überschreitung der Bemessungsannahme ab-

hängt. 

 

 Erhöhung des Freibordes auf mindestens 1 Meter bei Gewässern mit hohem Verklau-

sungspotential. 
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 Verstärkung der Standsicherheit und Widerstandsfähigkeit der Brückenpfeiler (zum Bei-

spiel durch ausreichend tiefe Fundamentgründungen).  

 

 Strömungsgünstige Gestaltung von Pfeilerformen.  

 

 Brückenprofile sollten so ausgebildet werden, dass diese auch überströmt werden kön-

nen. 

 

 Ausbildung einer strömungsgünstigen Brückenunterfläche (ggf. Umverlegen von Leitun-

gen, die zuvor als Anlage über dem Gewässer und nun als Anlage unter dem Gewässer 

verlaufen).  

 

 Umfließen des Bauwerks möglich machen oder anfallende Wassermengen anders ableiten 

oder zurückhalten.  

 

 Unter Brückenbauwerken sind die Böschungen erosionsbeständig zu sichern, weil in die-

sen Bereichen besondere hydraulische Belastungen auftreten.  

 

 Berücksichtigung der vorhandenen Anschlüsse auf Straßenniveau (Anschlussfähigkeit).  

 

 Anbindung an das bestehende Straßennetz unter Betrachtung wirtschaftlicher und städ-

tebaulicher Gesichtspunkte.  

 

 Auf Hebeanlagen oder Düker soll nach Möglichkeit verzichtet werden. 

 

 

Beispiel:  

Die Vielfalt der obigen Liste zeigt, dass der Wiederaufbau eines Brückenbauwerkes sehr stark 

von der jeweiligen örtlichen Situation abhängt. Lediglich zur Veranschaulichung einer Heran-

gehensweise bzw. Orientierung der Kommunen zum Umgang mit dieser Situation wird hier 

ein mögliches Beispiel vorgestellt, welches explizit nicht den Anspruch erhebt, eine Ideallö-

sung zu sein.  

 

Sofern keine aktualisierten Bemessungsgrundlagen für das Gewässer vorliegen, kann die Kom-

mune die Bemessung für die Umsetzung anhand fachlicher Kriterien herleiten und plausibel 

begründen. Als Beispiel wäre folgender pragmatischer Ansatz für die Umsetzung denkbar: 
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Für die Bemessung wird nicht das HQ100 (vor der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im 

Juni 2021) als Durchflussmenge veranschlagt, sondern ein Aufschlag auf das HQ100 durch ei-

nen erhöhten Freibord über dem Bemessungswasserstand gegeben. 

 

Grundsätzlich wird für eine pragmatische Vorgehensweise eine Freiborderhöhung in Höhe von 

0,5 Meter auf den bisherigen Freibord vorgeschlagen. Somit wird eine deutliche Erhöhung des 

Durchflussquerschnittes erreicht. 

 

Die Auslegung hat dabei immer der Situation angepasst und städtebaulich realisierbar und 

finanziell sinnvoll zu sein. Eine grundsätzliche Ausrichtung der Brücken an einer höheren, pau-

schalen Bemessungsgrundlage (zum Beispiel im Extremfall HQ1000) als neue veranschlagte 

Durchflussmenge wäre sicherlich in der Regel nicht zielführend. Die Auswirkungen auf das Ein-

fügen der neuen Brücken in die bereits bestehende Infrastruktur sowie auf bereits realisierte 

Maßnahmen von privaten Betroffenen, in Form von gelegten Anschlüssen, Erschließungen 

etc. wären zu groß.  

 

Abschließend sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den dargestellten Vor-

gehensweisen kein allgemeines validiertes Modell zum Abfluss anfallender Wassermassen 

bei Brückenbauten zugrunde liegt und auch nicht existiert. 
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Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
61 Planungsamt 

 
Vorlagen-Nummer 

014/25 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 05.02.2025 

 
 
Regionalplan Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien; 
hier: Stellungnahme der Stadt Eschweiler 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat nimmt die Ausführungen im Sachverhalt zur Kenntnis und beschließt keine Bedenken oder 
Anregungen im Rahmen des Verfahrens zur Neuaufstellung des Regionalplans „Sachlicher Teilplan 
Erneuerbare Energien“ bei der Bezirksregierung Köln zu äußern. 
 
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen   Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 24.01.2025 

 

gez. Leonhardt gez. Vogelheim  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Mit Datum vom 13.01.2025 hat die Bezirksregierung Köln die Stadt Eschweiler gebeten, am 
Aufstellungsverfahren zum „Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien“ zum Regionalplan Köln 
mitzuwirken und eine Stellungnahme zum Planentwurf innerhalb der Auslegungsfrist zwischen 
dem 13.01.2025 und dem 13.02.2025 abzugeben. Das Schreiben mit einer Erläuterung des 
Verfahrens ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Hintergrund 
Am 01.02.2023 trat das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land (Wind-an-Land-Gesetz) in Kraft. Zusammen mit dem 
Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) wurden damit erstmals bundesweit verbindliche und 
konkrete Flächenziele für den Ausbau der Windenergie vorgegeben. Gleichzeitig wurde ein 
Systemwechsel bei der Flächenausweisung für Windenergieanlagen eingeleitet: die kommunalen 
Konzentrationsflächenplanungen für Windenergieanlagen wurden abgelöst durch die Festlegung 
von regionalen und kommunalen Windenergiegebieten (Wechsel von Ausschluss- zu 
Positivplanungen). Neu ist auch, dass alle Bundesländer konkrete Flächenvorgaben für 
Windenergiegebiete bis zum Jahr 2027 bzw. 2032 erfüllen müssen. So muss in NRW das 
verbindliche Flächenziel von 1,1 % der Landesfläche bis Ende 2027 und 1,8% bis Ende 2032 erreicht 
sein. Ein Verfehlen dieses verbindlichen Flächenziels hat einen planerisch ungesteuerten Ausbau 
der Windenergie zur Folge. Für die Planungsregion Köln wird ein Teilflächenziel von 2,13% der 
Fläche des Regierungsbezirks vorgegeben – das entspricht 15.682 ha, in denen 
Windenergieanlagen zukünftig privilegiert werden. 
 
„Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien“ 
Vor diesem Hintergrund der Neuregelungen des Wind-an-Land-Gesetzes und des 
Landesentwicklungsplans (LEP) Nordrhein-Westfalen hat der Regionalrat Köln beschlossen, alle 
regionalplanerisch notwendigen Vorgaben für einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien 
in einem eigenen „Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE)“ zum Regionalplan Köln 
festzulegen. Wesentlicher Gegenstand dieses Planwerkes ist die Festlegung von 
Windenergiebereichen als Vorranggebiete für Windenergieanlagen im gesamten Regierungsbezirk, 
die der Erfüllung der bundesgesetzlich und landesplanerisch vorgegebenen Flächenbeitragswerte 
für die Windenergie (vgl. WindBG und LEP NRW) Rechnung trägt. Neben der zeichnerischen 
Festlegung von Vorranggebieten und der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten werden im 
„Sachlichen Teilplan“ weitere textliche Vorgaben (d.h. raumordnerische Ziele und Grundsätze) für 
die Nutzung der Wind-, Solar- und Bioenergie festgelegt. Diese konkretisieren und ergänzen die 
landesplanerischen Vorgaben. Der Geltungsbereich des „Sachlichen Teilplans Erneuerbare 
Energien (TPEE)“ umfasst räumlich den gesamten Regierungsbezirk Köln. 
 
Die Unterlagen können in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis einschließlich 13. Februar 2025 
unter dem Link:  

https://membox.nrw.de/index.php/s/zduWWoGuDrlaS9x/authenticate 
(Passwort: TPEE) 

heruntergeladen werden. 
Die Unterlagen zur öffentlichen Auslegung umfassen mehrere tausend Seiten. Neben der 
Begründung, den textlichen Festlegungen und dem Umweltbericht finden sich dort auch die 
zeichnerischen Festlegungen für den gesamten Regierungsbezirk sowie eine Anzahl von 
Gutachten zu den Umweltbelangen.  
 
Eine Übersicht über die textlichen Festlegungen ist in der Anlage 2 beigefügt. Die Anlage 3 enthält 
den Ausschnitt mit den zeichnerischen Festlegungen für das Eschweiler Stadtgebiet. Die Anlage 
4 zeigt in einer Überlagerung die Standorte der bestehenden Windenergieanlagen innerhalb der 
bestehenden Windkonzentrationsflächen sowie die Flächen, wo zukünftig neue 
Windenergieanlagen im Stadtgebiet entstehen können. 
 
In der Begründung zum „Sachlichen Teilplan Erneuerbaren Energien“ werden die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erläutert und es wird dargestellt, wie sich die textlichen Festlegungen zur 
Nutzung der Windenergie, Solarenergie und Biomasse begründen lassen. Für die zeichnerischen 
Festlegungen wird aufgezeigt, mit welchem Verfahren die Auswahl der Windenergiebereiche 
erfolgt ist. Das gesamte Verfahren und die im Ergebnis dargestellten Flächen wurden einer 
Umweltprüfung unterzogen, zu der eine Anzahl von Gutachten erstellt wurden, die mit dem 
Umweltbericht auch Bestandteil der vorgelegten Unterlagen sind. 
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Nutzung der Windenergie 
Mit dem „Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien“ wird festgelegt, dass der Bau und der Betrieb 
von raumbedeutsamen Windenergieanlagen innerhalb von Windenergiebereichen wichtige Ziele 
der Regionalplanung sind. In den zeichnerisch definierten Windenergiebereichen sind zukünftig 
Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) planungsrechtlich privilegiert. 
Außerhalb dieser Gebiete richtet sich die Zulässigkeit von Windenergieanlagen gem. § 249 Abs. 2 
BauGB nach § 35 Abs. 2 BauGB. Die bisherige Ausschlusswirkung der kommunalen 
Konzentrationszonenplanung (hier in Eschweiler die Flächen der 2. Änderung des FNP vgl. die 
Sitzungsvorlage 101/15 vom 17.06.2015) entfällt. Sollte das Ziel des Erreichens des 
Flächenbeitragswertes auf Landesebene allerdings verfehlt werden, werden in der Konsequenz 
überall im Außenbereich Windenergieanlagen zulässig sein.  
 
Im „Sachlichen Teilplan“ werden zwei Ziele für die Entwicklung der Windenergie formuliert:  
 
Ziel 1: Standorte für Windenergieanlagen bereitstellen und sichern 
In Verbindung mit den zeichnerischen Festlegungen konkretisiert dieses Ziel den Auftrag, 
Vorranggebiete für Windenergie von mind. 1,8 % der Landesfläche planerisch festzulegen. Konkret 
für Eschweiler werden in den Planunterlagen insgesamt 494 ha als Windenergiebereiche 
dargestellt. Dies entspricht einem Prozentsatz von 6,52 % der Fläche des Eschweiler 
Stadtgebietes. Damit übernimmt Eschweiler den größten Anteil in der StädteRegion Aachen (vgl. 
S. 88 von 108 Begründung TPEE).  
 
Ziel 2: Planerische Höhenbeschränkungen in Windenergiebereichen ausschließen 
Das Ziel erklärt Regelungen in kommunalen Bauleitplänen zur baulichen Höhe von 
Windenergieanlagen für unzulässig, sofern sich die Planung innerhalb eines Windenergiebereiches 
befindet. Damit soll eine maximale Ausnutzbarkeit der Gebiete sichergestellt werden.  
Im Eschweiler Stadtgebiet gibt es auf der Halde Nierchen im Bebauungsplan festgesetzte 
Höhenbeschränkungen für die Windenergieanlagen. Da sich die Fläche außerhalb eines 
Windenergiebereiches befindet, findet die o.a. Regelung dort keine Anwendung. Im Bereich des 
Bebauungsplans 288 - Windpark Nördlich Fronhoven – gibt es eine festgesetzte 
Höhenbeschränkung auf der Grundlage der militärischen Belange (Flugsicherheit) in der 
Umgebung der militärischen Flugplätze Geilenkirchen bzw. Nörvenich. 
 
Windenergiebereiche in den zeichnerischen Festlegungen (vgl. Anlage 3) 
Im hier vorliegenden Verfahren wurden in einem ersten Schritt von der Regionalplanungsbehörde 
für den gesamten Regierungsbezirk Köln Potenzialräume ermittelt, die geeignet sind für eine 
Windenergienutzung. Hergeleitet aus der aktuellen Rechtslage, Rechtsprechung, 
Sachinformationen sowie sonstigen planerischen Erwägungen wurde ein Kriterien-Set (vgl. S. 
102/108 der Begründung TPEE) für die Ausschlussanalyse erarbeitet, die vom Regionalrat 
beschlossen wurde. So sind z.B. die Abstände der Windenergieanlagen zu Wohngebäuden im 
Innenbereich auf mind. 700 m festgelegt, Wohngebäude im Außenbereich haben einen 
Schutzanspruch von mind. 500 m. Genauso wurden Abstände zur Infrastruktur, zu 
Verkehrsanlagen, zu Flugplätzen, etc. definiert. Auch zu den Themenfeldern Natur und 
Landschaft, Gewässer, etc. wurden Schutzabstände fixiert, die für den gesamten 
Regierungsbezirk gelten.  
Bisher waren in Eschweiler auf der Grundlage der 2. Änderung des Flächennutzungsplans – 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen – die Abstände zu Wohngebäuden mit mindestens 
600 m definiert. Der Abstand erhöht sich zukünftig auf 700 m, allerdings sind die Referenzanlagen 
in den letzten 10 Jahren auch größer geworden. Die dem Plankonzept zugrundeliegende 
Referenzanlage hat eine Gesamthöhe von 250 m und einen Rotorradius von 75 m. Die Rotoren von 
Windenergieanlagen, die innerhalb von Windenergiebereichen errichtet werden, dürfen über die 
Grenzen dieser Gebiete („Rotor-außerhalb-Prinzip“) hinausragen. Schutzabstände, die bisher in 
Eschweiler rund um Naturschutzgebiete und um das Landschaftsschutzgebiet Blaustein-See 
galten, entfallen fast gänzlich, da die regionalplanerischen Ziele für Bereiche für den Schutz der 
Natur etc. nur noch einen Abstand von 75 m erfordern. 
 
Im nächsten Schritt zur zeichnerischen Darstellung der Windenergiebereiche wurden die 
ermittelten Potenzialräume auf weitere Restriktionen untersucht (z.B. Belange des 
Denkmalschutzes, Hangneigung, Umfassung von Ortschaften, Windverhältnisse, etc.). Im dritten 
Schritt wurden alle möglichen Windenergiebereiche einer Umweltprüfung unterzogen. Aufgrund 
der Ergebnisse erfolgte eine Herausnahme bzw. eine Änderung der Windenergiebereiche. Das 
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Ergebnis wurde in den zeichnerischen Festlegungen dargestellt (vgl. das Eschweiler Stadtgebiet 
in Anlage 3 und die Überlagerungen in Anlage 4). 
 
Für Eschweiler sind in den zeichnerischen Festlegungen die 
folgenden fünf Teilflächen aufgeführt:  
 
ALD_ESC_01 (insges. 276 ha): 
Hierbei handelt es sich um den Windpark nordwestlich des 
Blaustein-Sees an der Grenze zu Aldenhoven. Hier stehen bisher 
vier Windenergieanlagen auf Eschweiler Stadtgebiet, 5 in 
Aldenhoven und eine auf Alsdorfer Stadtgebiet. Die Fläche ist 
größer als die bisherige Eschweiler Konzentrationszone. Dies hängt 
damit zusammen, dass die Abstände zu den umgebenden Weilern 
und in Richtung des Blaustein-Sees zukünftig geringer angesetzt 
werden. Bisher gab es in Eschweiler einen Abstand von mind. 600 m von Windenergieanlagen zu 
Wohnnutzungen im Außenbereich, dieser wird im Regionalplanentwurf auf 500 m reduziert. Mit 
der Neuausweisung können hier auf Eschweiler Stadtgebiet je nach Größe der Windkraftanlage 2 
bis 4 weitere Anlagen entstehen. 
 
ALD_ESC_IND_JÜL_01 (insges. ca. 324 ha) 
Bei dieser Festlegung handelt es sich um Flächen in Aldenhoven, Inden, Jülich und Eschweiler. Auf 
Eschweiler Stadtgebiet umfasst der Windenergiebereich den südlichen Teil des Windparks 
„nördlich Fronhoven“ mit aktuell insgesamt 9 Anlagen (4 südlich der L 238). Die zeichnerische 
Darstellung geht auch hier über die bisherige Eschweiler Konzentrationszone hinaus. 
Insbesondere nach Süden entlang der neuverlegten Inde im Bereich östlich von Fronhoven werden 
größere, neue Flächenanteile ausgewiesen. Dieser Bereich war bisher im Eschweiler Konzept im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung aus Rücksicht auf die Belange der Fronhovener/Neu Lohner 
Anwohnerinnen und Anwohner aus den Eschweiler Konzentrationszonen herausgenommen 
worden (vgl. S. 35 von 54  "Standortuntersuchung der potentiellen Flächen für die Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen", Stand Januar 2015 (VV 011/15) sowie S. 10/126 
Begründung zur 2. Änd. des FNP 17.06.2015 (VV 101/15)). Nach den Kriterien die der Regionalrat 
jetzt beschlossen hat, eignen sich diese Flächen aber gut für Windenergieanlagen, so dass hier die 
Planungshoheit der Gemeinde durch die gesetzlichen Regelungen und die konkreten Ziele des 
Regionalplans ausgehebelt wird. Zukünftig werden dort auch westlich der Inde 
Windenergieanlagen errichtet werden können, erste Anträge sind in Planung. Östlich der Inde auf 
ehemaligen Tagebauflächen im Indener bzw. Jülicher/Aldenhovener Gemeindegebiet werden 
auch noch im großen Stil weitere Anlagen zulässig werden. 
 
ALD_ESC_JÜL_01 (insges. ca. 174 ha) 
Hier handelt es sich um den nördlichen Teil des Windparks nördlich Fronhoven. Der Windpark ist 
durch die Landesstraße L 238 Bourheimer Straße zerschnitten. Diese erfordert einen Abstand von 
95 m. Bisher stehen hier auf Eschweiler Gebiet 5 Anlagen, weitere können auf Aldenhovener und 
Jülicher Gebiet errichtet werden. 
 
ESC_01 (ca. 6 ha) und ESC_02 (ca. 4 ha) 
Bei diesen beiden regionalplanerischen Flächen handelt es sich um die zwei Teile der 
Konzentrationszone nördlich des Kraftwerkes Weisweiler. Aktuell stehen dort zwei 
Windenergieanlagen. Durch die notwendigen Schutzabstände zur querenden 
Hochspannungsfreileitung sind zukünftig nur noch eine geringe Anzahl nördlich der Freileitung 
möglich.  
 
Minderungsmaßnahmen in Beschleunigungsgebieten ausschließen. 
Bei den in den zeichnerischen Festlegungen zusätzlich dargestellten „Beschleunigungsgebieten“ 
handelt es sich nicht um Ziele oder Grundsätze der Raumordnung, hier gibt es nur in 
unterschiedlichen Gesetzen Erleichterungen bei den Genehmigungsverfahren für 
Windenergieanlagen. Für diese Gebiete wurden bereits vorab Untersuchungen (Naturschutz, 
Artenschutz, Wasserschutz, etc.) durchgeführt, so dass die Genehmigungsverfahren der 
Windenergieanlagen beschleunigt werden können.  
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Nutzung der Solarenergie  
Um die nordrhein-westfälischen und gesamtdeutschen Klimaschutzziele zu erreichen, spielen 
Freiflächen-Solarenergieanlagen eine große Rolle. Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind in 
Deutschland die kostengünstigste Stromerzeugungsart – die Stromentstehungskosten sind 
niedriger als bei Dach-Photovoltaikanlagen. Der Ausbau kann standardisierter und schneller 
erfolgen. Zwar ist das Potenzial auf und an Gebäuden noch nicht voll ausgeschöpft, jedoch ist in 
Anbetracht der Dringlichkeit zur Erreichung der Klimaziele und der Ausbaupfade des EEG ein 
gleichzeitiger Ausbau der Potenziale auf Dächern und Freiflächen erforderlich. Planungen für 
raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen sind mit Ausnahme von Waldbereichen und 
Bereichen für den Schutz der Natur überall dort möglich, wo sie mit der Schutz- und Nutzfunktion 
der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar sind. Wertvolle und besonders gute Böden 
sollen allerdings weiterhin der Nahrungsmittelproduktion vorbehalten bleiben. Im Einzelfall sollen 
durch die kombinierte Nutzung mit Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV-Anlagen) die 
landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Die Grundsätze 1 und 2 
konkretisieren die Vorgaben für die Standorte, zeichnerische Festlegungen werden nicht 
getroffen. 
Grundsatz 1: Freiflächen-Solarenergieanlagen in konfliktarme Bereiche lenken 
Planungsrechtlich sind nicht-privilegierte Freiflächen-Solaranlagen bauliche Anlagen und 
bedürfen der kommunalen Bauleitplanung in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Daher 
müssen die Kommunen bei der Aufstellung der Bauleitpläne darauf achten, dass z.B. 
landwirtschaftliche Belange (z.B. hochwertige Böden) oder Naturschutzbelange (Biotopverbund, 
Vertragsnaturschutzflächen, Kompensationsflächen etc.) berücksichtigt werden.  
Grundsatz 2: Freiflächen-Solarenergieanlagen freiraumverträglich gestalten  
Hiernach soll im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung für raumbedeutsame Freiflächen-
Solarenergieanlagen auf eine freiraumverträgliche Einbindung in die sie umgebende Landschaft 
hingewirkt werden. 
 
Nutzung der Biomasse 
Bei den meisten Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse handelt es sich nicht um 
raumbedeutsame Anlagen. Es überwiegen kleine, dezentrale Anlagen, die meist einem 
landwirtschaftlichen Betrieb zugeordnet sind. Größere Anlagen müssen allerdings über die 
kommunale Bauleitplanung gesteuert werden. Dafür gilt der „Grundsatz 3: Standorte für 
raumbedeutsame Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse raumverträglich steuern“. 
Die großen Biomasseanlagen sind üblicherweise industrielle Anlagen, die den Regelungen des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes unterliegen. Daher sollten diese dann bevorzugt in Bereichen 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) angesiedelt werden. In Eschweiler gibt es bisher 
keine entsprechenden Anlagen, Projekte sind noch nicht bekannt. 
 
Aktuelles Verfahren 
Stellungnahmen zum Planentwurf des „Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien (TPEE)“ 
können in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis einschließlich 13. Februar 2025 bei der 
Regionalplanungsbehörde abgegeben werden. Nach Ablauf der Frist sind alle Stellungnahmen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs.2 S.4 Nr.3 
ROG). Eine Fristverlängerung kann daher grundsätzlich nicht gewährt werden. 
 
Auch die Stadt Eschweiler ist aufgefordert, innerhalb der Auslegungsfrist eine Stellungnahme 
abzugeben. Dabei kann die Stadt Bedenken und Anregungen zu den Textlichen Festlegungen, zur 
Begründung und zu den zeichnerischen Festlegungen geben. 
 
Die Verwaltung hat nach eingehender Prüfung der Unterlagen und der Wertung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen entschieden, keine Bedenken und Anregungen zu äußern. Durch die 
gesetzlichen Vorgaben werden die Steuerungsmöglichkeiten der Stadt, Flächen im Stadtgebiet 
von Windenergieanlagen freizuhalten, sehr eingeschränkt. Es wird daher zur Kenntnis genommen, 
dass in den bisher freigehaltenen Flächen östlich von Fronhoven/Neu Lohn zukünftig auch 
Windkraftanlagen errichtet werden sollen.  
Mit über 6,5 % des Stadtgebietes für Windenergiebereiche leistet die Stadt Eschweiler einen großen 
Beitrag zur Erreichung der landesplanerischen Flächenziele. Damit wird sie ihrem historisch 
gewachsenen Ruf und ihrer Verantwortung als „Energiestadt“ auch zukünftig gerecht. Die 
Notwendigkeit der Ausweitung von Flächen über die aktuell in den zeichnerischen Festlegungen 
des TPEE dargestellten hinaus, wird zurzeit nicht gesehen. Nichtsdestotrotz bestehen für die Stadt 
auch weiterhin Möglichkeiten über Flächennutzungs-/bzw. Bebauungsplanung weitere Fläche als 
Positivplanung für Erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen.  
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Weiteres Verfahren 
Sowohl die Stellungnahme der Öffentlichkeit als auch die der in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen werden von der Regionalplanungsbehörde ausgewertet. Wenn 
Stellungnahmen zu wesentlichen Änderungen der Planunterlage führen, löst dies ggf. eine 
erneute öffentliche Auslegung aus.  
Zum Abschluss des Aufstellungsverfahrens informiert die Regionalplanungsbehörde den 
Regionalrat Köln über die eingegangenen Stellungnahmen und legt ihm anschließend sämtliche 
Argumente sowie die Ausgleichsvorschläge und Erörterungsergebnisse vor. Der Regionalrat führt 
auf dieser Basis dann eine Abwägung durch und trifft mit dem Feststellungsbeschluss über den 
„Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien“ am Ende des Verfahrens seine finale Entscheidung. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine  
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Die Begleitung des Verfahrens zur Neuaufstellung des Regionalplan (hier „Sachlicher Teilplan 
Erneuerbare Energien“) bindet Arbeitskapazitäten im Planungsamt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
1. Schreiben BRKöln zur Beteiligung 
2. Übersicht TPEE Textliche Festlegungen 
3. Auszug TPEE Stadtgebiet Eschweiler 
4. Überlagerung Windplanungen Stadtgebiet Eschweiler 
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Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an 

zentralebuchungsstelle@ 
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Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-8, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

An die  
Beteiligten 
 
gemäß Beteiligtenliste 
 
 
Aufstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien zum 

Regionalplan Köln 

Hier: Veröffentlichung des Planentwurfs und Beteiligung gemäß § 9 

Abs. 2 ROG i.V.m. § 13 LPlG NRW 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in seiner Sitzung am 

20.12.2024 unter TOP 6 den Planentwurf zur Aufstellung des Sachlichen 

Teilplans Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln – kurz: Teilplan 

EE - zur öffentlichen Auslegung bzw. Veröffentlichung beschlossen (vgl. 

Sitzungsvorlage RR 50/2024). 

 

Wir möchten Sie bitten, am Aufstellungsverfahren mitzuwirken und Ihre 

Stellungnahme innerhalb der unten genannten Auslegungsfrist 

vorzubringen. 

Darüber hinaus bitten wir Sie, Aufschluss über diejenigen von Ihnen 

beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen und Maßnahmen 

sowie über deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die 

Planaufstellung bedeutsam sein können. Gleiches gilt für weitere Ihnen 

vorliegende Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des 

Abwägungsmaterials zweckdienlich sind. 

Der Geltungsbereich des Regionalplans umfasst räumlich den gesamten 

Regierungsbezirk Köln. 
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Land NRW (2025) Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0                                          

 

Im amtlichen Teil des Amtsblattes der Bezirksregierung Köln vom 06. 

Januar 2025 und auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter 

Bekanntmachungen, wurde die öffentliche Auslage bzw. Veröffentlichung 

bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 9 Abs. 2 ROG i.V.m. § 13 LPlG NRW wird der Öffentlichkeit 

sowie den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen Gelegenheit 

gegeben, zum Planentwurf des Teilplans Stellung zu nehmen. 

 

Die Unterlagen können in der Zeit vom 

13. Januar 2025 bis einschließlich 13. Februar 2025 

über die nachfolgende Internetadresse eingesehen und heruntergeladen 

werden: 



  
 
  
   
 
 

 

Datum: 13.01.2025 

Seite 3 von 6 

Bezirksregierung Köln 

https://url.nrw/regionalplanungsverfahren 

(Die Unterlagen werden spätestens am 13. Januar 2025 veröffentlicht) 

 

oder über den Link:  

https://membox.nrw.de/index.php/s/zduWWoGuDrlaS9x/authenticate 

(Passwort: TPEE) 

 

Die Unterlagen liegen zudem während der oben genannten 

Auslegungsfrist bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude 

Scheidtweilerstraße 4 in 50933 Köln (montags bis freitags 09:00 Uhr bis 

15:00 Uhr) zur Einsichtnahme durch jedermann aus. Es wird um 

telefonische Voranmeldung s.u. oder per E-Mail unter 

ErneuerbareEnergien@bezreg-koeln.nrw.de gebeten. 

Stellungnahme 

Stellungnahmen zur beabsichtigten Planänderung können innerhalb der 

oben genannten Auslegungsfrist vorgebracht werden. Nach Ablauf der 

Frist sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs.2 S.4 Nr.3 ROG). Eine 

Fristverlängerung kann daher grundsätzlich nicht gewährt werden.  

Stellungnahmen der öffentlichen Stellen sollen elektronisch über das 

Portal „Beteiligung NRW“ unter dem folgenden Link erfolgen (§13 Nr.1 

LPlG NRW): 

https://beteiligung.nrw.de/portal/brk/beteiligung/themen/1010918 

Nur in begründeten Fällen können Stellungnahmen ausnahmsweise 

schriftlich auf folgende Art und Weise vorgebracht werden:  



  
 
  
   
 
 

 

Datum: 13.01.2025 

Seite 4 von 6 

Bezirksregierung Köln 

Per E-Mail an das Postfach ErneuerbareEnergien@bezreg-

koeln.nrw.de. Bitte geben Sie dazu in der Betreffzeile Ihrer E-Mail 

möglichst nur die Kurzbezeichnung – TÖB Teilplan EE – an. Dies 

erleichtert die technische Weiterverarbeitung erheblich. Per Post an die 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, 50606 Köln; per Fax an 0221 147-

2905 oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Köln, 

Dienstgebäude Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln. 

Wichtige Hinweise für die Abgabe Ihrer Stellungnahme 

Die Regionalplanungsbehörde bittet darum, sofern möglich, die textliche 

Stellungnahme beim Beteiligungsportal NRW in das Inhaltsfeld 

einzutragen und nicht nur als PDF hochzuladen. Lagepläne bzw. 

Kartenausschnitte können als Anhang hochgeladen werden. Dies 

erleichtert die technische Weiterverarbeitung erheblich. Sollte die 

Stellungnahme über das Email-Postfach erfolgen, wird darum gebeten, 

falls möglich, die Stellungnahme als PDF- Dokument zu übersenden.  

 

Stellungnahmen sollten möglichst unter Angabe des vollständigen 

Namens und der Anschrift des Stellungnehmenden abgegeben werden. 

Darüber hinaus sollten schriftliche Stellungnahmen in lesbarer Form 

abgegeben werden. 

 

Um die Zuordnung zum jeweils relevanten Planinhalt zu erleichtern, bittet 

die Regionalplanungsbehörde darum, die Stellungnahme möglichst nach 

der in der Planunterlage genannten Gliederung zu strukturieren und, 

sofern sich die Stellungnahme auf einen Windenergiebereich bezieht, die 

entsprechende Flächenkennung mit anzugeben.  

 



  
 
  
   
 
 

 

Datum: 13.01.2025 

Seite 5 von 6 

Bezirksregierung Köln 

Es hat keine Auswirkungen, wenn die vorstehenden Bitten nicht beachtet 

werden. Alle fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen werden erfasst 

und ausgewertet. 

Eine gesonderte Benachrichtigung über den Eingang der 

Stellungnahmen erfolgt nicht. Die fristgerecht eingegangenen 

Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren in die Abwägung durch 

den Regionalrat einbezogen. Durch Einsichtnahme in den Planentwurf 

und Abgabe von Stellungnahmen entstehende Kosten werden nicht 

erstattet. 

 

Bei Abgabe einer Stellungnahme werden die darin gemachten 

personenbezogenen Daten gespeichert und im Rahmen der Auswertung 

auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. 

 

Bei Fragen zu den Möglichkeiten der Beteiligung, wenden Sie sich bitte 

telefonisch an die Regionalplanungsbehörde unter 0221/147-2038, 

0221/147-3575 oder 0221/147-3516 oder per E-Mail an 

ErneuerbareEnergien@bezreg-koeln.nrw.de oder schriftlich an die 

Bezirksregierung Köln, 50606 Köln. 

 

 

Weiteres Verfahren 

 

Sowohl die Stellungnahmen der Öffentlichkeit als auch die der in ihren 

Belangen berührten öffentlichen Stellen werden von der 

Regionalplanungsbehörde ausgewertet. Wenn Stellungnahmen zu 

wesentlichen Änderungen der Planunterlage führen, löst dies eine 

erneute öffentliche Auslegung aus.  

 

Zum Abschluss des Aufstellungsverfahrens informiert die 

Regionalplanungsbehörde den Regionalrat Köln über die eingegangenen 
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Stellungnahmen und legt ihm abschließend sämtliche Argumente aus 

den eingegangenen Stellungnahmen sowie die Ausgleichsvorschläge 

vor. Der Regionalrat führt auf dieser Basis dann eine Abwägung durch 

und trifft mit dem Feststellungsbeschluss am Ende des Verfahrens 

schließlich seine finale Entscheidung auch über alle Stellungnahmen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Regionalplanungsbehörde Köln 
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Übersicht über die Textlichen Festlegungen zum Sachlichen 
Teilplan Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln 
 

Nutzung der Windenergie 
ZIEL 1: Standorte für Windenergieanlagen bereitstellen und sichern 

Windenergiebereiche sind als Vorranggebiete festgelegt.  
Sie dienen als Standorte für raumbedeutsame Windenergieanlagen.Der Mastfuß ei-
ner Windenergieanlage muss sich innerhalb des Windenergiebereichs befinden, die 
Rotorblätter können außerhalb liegen (Rotor-außer-halb-Prinzip).Planungen und 
Maßnahmen, die mit der Funktion der Nutzung der Windenergie nicht vereinbar sind, 
sind ausgeschlossen. 

(TF Seite 18) 

ZIEL 2: Planerische Höhenbeschränkungen in Windenergiebereichen ausschließen 

Wird für eine Fläche, die innerhalb eines Windenergiebereichs liegt, ein Bauleitplan 
aufgestellt oder geändert, sind darin enthaltene Regelungen zur baulichen Höhe von 
Windenergieanlagen unzulässig. 

(TF Seite 19) 

 

Nutzung der Solarenergie 
Grundsatz 1: Freiflächen Solarenergieanlagen in konfliktarme Bereiche lenken 

Durch Bauleitplanung sollen raumverträgliche Standorte für raumbedeutsame Frei-
flächen Solarenergieanlagen gesichert werden. Ergänzend zu den Festlegungen des 
LEP NRW sollen dabei konfliktarme Flächen bevorzugt werden. Agrarstrukturell be-
deutsame Flächen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten, für den Biotop und 
Artenschutz wertvolle Verbundflächen mit besonderer Bedeutung außerhalb der Be-
reiche für den Schutz der Natur (BSN) sowie Waldflächen außerhalb der festgelegten 
Waldbereiche sollen gemieden werden. 

(TF Seite 61) 

Grundsatz 2: Freiflächen Solarenergieanlagen freiraumverträglich gestalten 

Im Rahmen der Bauleitplanung für raumbedeutsame Freiflächen Solarenergieanla-
gen soll eine freiraumverträgliche Einbindung der Nutzung erfolgen. 

(TF Seite 62) 

 

Nutzung von Biomasse 
Grundsatz 3: Standorte für raumbedeutsame Anlagen zur energetischen Nutzung 
von Biomasse raumverträglich steuern 

Im Rahmen der Bauleitplanung für raumbedeutsame Anlagen zur energetischen 
Nutzung von Biomasse sollen die Standorte an den Siedlungsraum angebunden wer-
den. Dabei sollte im Sinne einer bestmöglichen Ausnutzung anfallender Potenziale 
und unter Beachtung des Immissionsschutzes die räumliche Nähe zu Abnehmern 
und Abnehmerinnen und/oder der Versorgungsinfrastruktur gesucht werden. 

(TF Seite 63) 
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Auszug aus dem sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien  
zum Regionalplan Köln 

für das Stadtgebiet von Eschweiler 

 
 
 

  





WEA Bestand Eschweiler

Stand: 10_2024

WEA Bestand nicht Eschweiler

Stand: 10_2024

Windenergiebereiche aus

sachlichem Teilplan

Erneuerbare Energien

zum Regionalplan Köln

Entwurf 12/2024

Windkonzentrationsflächen

Bestand FNP

Windkraftplanung

2024-2032

Stand: 15.01.2025

Amt 61
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Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
65 Hochbauamt 

 
Vorlagen-Nummer 

023/25 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 05.02.2025 

 
 
Mittelbereitstellung für die Nutzungsänderung der Containeranlage 
Grachtstr. 14-16 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung der Stadt 
Eschweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 stimmt der Stadtrat der außerplanmäßigen 
Auszahlung bei Produkt 011111203, Sachkonto 09110002, IV25AIB010, Bez.: Nutzungsänderung 
Container Grachtstraße 14-16 in Höhe von 298.000,00 € zu.  
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer  
 

Datum: 28.01.2025 

 

gez. Leonhardt   gez. Duikers   gez. Vogelheim   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
An der Obdachlosenunterkunft in der Grachtstraße 25-27 gibt es erhebliche bauliche Mängel, die 
dazu führen, dass die Unterkunft stillgelegt und die Bewohner des Objekts anderweitig 
untergebracht werden müssen. Die Errichtung eines Neubaus befindet sich in Planung. Auf die 
Verwaltungsvorlage 404/24 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Auf Grund der baulichen 
Situation im Bestand ist jedoch bereits kurzfristig der Freizug der Gebäude in der Grachtstraße 
25-27 erforderlich. 
 
Als Übergangslösung bis zur Fertigstellung einer neuen Wohnungslosenunterkunft ist die bisher 
als Unterkunft für Geflüchtete genutzte Containeranlage in der Grachtstraße 14-16 gewählt. Die 
Belegung des Gebäudes mit Wohnungslose stellt bauordnungsrechtlich eine Nutzungsänderung 
dar, für die zwischenzeitlich die Erteilung einer Baugenehmigung erwirkt wurde. Im Zuge der 
Nutzungsänderung sind für eine abschließende Inbetriebnahme jedoch eine Reihe baulicher 
Maßnahmen umzusetzen, um die Auflagen der Baugenehmigung zu erfüllen.  Im Bereich des 
Brandschutzes sind Ertüchtigungen der Containeranlage unter anderem in Form einer DIN-
konformen Brandmeldeanlage erforderlich. Die brandschutztechnischen Voraussetzungen 
müssen umgehend umgesetzt werden, da die Duldung der geänderten Nutzung temporär 
befristet ist. 
 
Neben den bauordnungsrechtlichen Anforderungen gibt es auch Anpassungsbedarfe des 
Betreibers (Sozialamt) um einen geordneten Betrieb der Einrichtung für Bedürftige zu 
gewährleisten. Hierzu gehören u. a. Entsorgungs- und Lagermöglichkeiten, ein Büro- und 
Servicecontainer für den sozialen Träger und Ordnung der Anlagen im Außenbereich. 
 
Die Gesamtkosten werden nach aktueller Kostenschätzung mit rund 298.000 € veranschlagt.  
 
Der Rat wurde bereits am 12.12.2024 im Rahmen der Fortschreibung zum Haushalt 2025 mit der 
Verwaltungsvorlage 427/24 über einen Mittelbedarf in Höhe von 130.000 Euro informiert. Dieser 
bezog sich zum damaligen Zeitpunkt lediglich auf die rein baurechtlichen Anforderungen im Zuge 
der Nutzungsänderung. Der sich nun zusätzlich ergebende Mittelbedarf begründet sich im 
Wesentlichen auf den räumlichen Anforderungen, die zur Sicherstellung eines geregelten 
Betriebs der Unterkunft für die herausfordernde Zielgruppe der alleinstehenden Wohnungslosen 
erforderlich sind. 
 
Die Mittel sind außerplanmäßig bereitzustellen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 
Ziffer 3 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler gelten Aufwendungen und Auszahlungen als 
erheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um mehr als EUR 50.000 überschreiten 
und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Zur Deckung werden vorbehaltlich des 
Ratsbeschlusses Mittel aus der Maßnahme „Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft 
Grachtstraße“ in Höhe von 298.000,00 € verwendet. Die Maßnahme „Neuerrichtung 
Obdachlosenunterkunft Grachstraße“ befindet sich noch in der Konzeptionsphase, so dass eine 
abschließende Aussage zum genauen Umfang zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist, es 
ist jedoch absehbar, dass in dem Haushaltsjahr 2025 die vorgesehenen Mittel nicht 
vollumfänglich verausgabt werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Nutzungsänderung der Container Grachtstraße 14-16 
konnten im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 und 2025 nicht berücksichtigt 
werden, da der Bedarf erst im Jahresverlauf 2024 erkannt wurde.  
Dementsprechend ergibt sich der außerplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 298.000€. Diese 
Kosten werden in 2025 kassenwirksam. 
 
Die fehlenden finanziellen Mittel können über das folgende Konto gedeckt werden: 
 
Produkt 011111203, Sachkonto 09110002, IV24AIB006: Neuerrichtung Obdachlosenunterkunft 
Grachtstraße  
abzugebende Mittel: 298.000,00 € (Im Haushaltsjahr 2025 werden die dort eingeplanten Mittel 
nicht in voller Höhe versausgabt.) 
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Personelle Auswirkungen: 
Die Planung und Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt durch die Mitarbeitenden des 
Hochbauamts in Abstimmung mit dem Amt für Soziales, Senioren und Integration. 
 
 
 
Anlagen: 
 
 





Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
200 Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung 

 
Vorlagen-Nummer 

017/25 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 05.02.2025 

 
 

Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2025 
 
Die in den beigefügten Anlagen 01 bis 03 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 
Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aus dem Haushaltsjahr 2024 in das 
Haushaltsjahr 2025 werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
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Datum: 24.01.2025                      
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 nein 

 

 nein  nein 
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 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind Ermächtigungen 
für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin regelt mit Zustimmung des 
Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung. 
 
Mit Beschluss vom 19.12.2012 (Sitzungsvorlage 415/12) wurden dementsprechend nachfolgende Regelungen für 
Ermächtigungsübertragungen beschlossen: 
 

- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden grundsätzlich nur in besonders begründeten 
Einzelfällen übertragen (bedarfsorientierte Ermächtigungsübertragung). Werden sie übertragen, bleiben sie 
bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Die Wertgrenze für die Mittelübertragung wird je Einzelfall 
auf mindestens 1.000,00 EUR festgelegt. 
 

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren 
Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen 
werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die 
Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 

- Besteht für die Stadt Eschweiler die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes, so ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung von 
Ermächtigungsübertragungen gar nicht oder nur zurückhaltend Gebrauch zu machen. 
 

- Anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, sollten erneut auf den 
Prüfstand gestellt und gegebenenfalls auf eine weitere Realisierung der Projekte verzichtet werden. 
Gegebenenfalls ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere 
Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. 
 

- Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer 
Rechtspflicht beruht. Dies ist bei Antragstellung auf Übertragung der Ermächtigungen entsprechend zu 
begründen. 

 
Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie gemäß § 22 Abs. 2 
KomHVO NRW die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 
Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die 
entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die 
Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck gemäß § 22 
Abs. 3 KomHVO NRW verfügbar. 
 
Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen wird im Rahmen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung vorgesehen, 
weil am Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres oft festzustellen ist, dass die Ansätze nicht in voller Höhe in 
Anspruch genommen worden sind, der Restansatz aber noch vollständig oder zum Teil für bereits im nächsten 
Haushaltsjahr konkret vorgesehene aber noch nicht durchgeführte Maßnahmen benötigt wird. 
 
Dieser vorgenannte ursprünglich gemeldete Bedarf an investiven Ermächtigungsübertragungen bezifferte sich 
zunächst auf rund 39,7 Mio. EUR. Demgegenüber steht eine Kreditermächtigung nach § 86 Abs. 2 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Höhe von 28,7 Mio. EUR, sodass zur Sicherstellung der 
Finanzierung im lfd. Haushaltsjahr über die zuvor beschriebenen Regelungen hinaus eine weitere Priorisierung der 
Maßnahmen nach Kassenwirksamkeit vorgenommen wurde. Die nachfolgend aufgezeigten investiven 
Ermächtigungsübertragungen von rund 28,7 Mio. EUR sind danach in Gänze durch die übertragene 
Kreditermächtigung gedeckt. Die für die weitere Fortführung bzw. Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen in 
2026 noch erforderlichen Mittel werden im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahren 2026 entsprechend 
berücksichtigt. 
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Die beigefügten Anlagen 01 bis 03, die jeweils eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 
Abs. 4 KomHVO NRW vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 beinhalten, wurden unter Beachtung der vorgenannten 
Kriterien überprüft und wie folgt separiert: 
 

- Anlage 01 Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan 2025 
In der Anlage ist eine Ermächtigungsübertragung für eine konsumtive Auszahlung enthalten. 

 

- Anlage 02 Ermächtigungsübertragungen Finanzplan Investitionstätigkeit 2025 
In der Anlage sind die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen enthalten. 

 

- Anlage 03 Ermächtigungsübertragungen Finanzplan Finanzierungstätigkeit 2025 
Die Anlage beinhaltet die Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024, die im 
abgelaufenen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen worden ist, aber im neuen Haushaltsjahr benötigt 
wird. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die von 2024 nach 2025 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden 
Planpositionen in 2025 wie folgt: 
 

 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
- 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 01 Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan 2025 
Anlage 02 Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit 2025 
Anlage 03 Ermächtigungsübertragungen Finanzierungstätigkeit 2025 

Mittelübertragung

2025
in EUR

Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan 30.000,00

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit 28.704.000,00

Ermächtigungsübertragungen Finanzierungstätigkeit 28.704.000,00





Anlage 01

1/1 

Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
Ergebnisplan

Nr. Produkt Sachkonto 2024 2025 Erläuterungen

fortgeschr. Ansatz IST-Ergebnis Verfügbar Mittelübertragung
in EUR in EUR in EUR in EUR

30.000,00

01 09 511 01 01 Räumliche Planung

und Entwicklung

5291 0820 Nachhaltige Stadtentwicklung 551.250,00 397.491,74 153.758,26 30.000,00 Fortführung des Ratsbeschlusses zum

Bürgerförderprogramm zur Entsiegelung

von Schottergärten

Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan
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Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
Investitionstätigkeit

Nr. Produkt Investition 2024 2025 Erläuterungen

fortgeschr. Ansatz IST-Ergebnis Verfügbar Mittelübertragung
in EUR in EUR in EUR in EUR

28.704.000,00

01 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste

für den allgemeinen

Dienstbetrieb

IV00BGA045 Büroinventar und -maschinen 117.050,00 105.169,68 11.880,32 11.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von Büroinventar für die Erweite-

rung der Containeranlage an der Haupt-

feuerwache

02 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste

für den allgemeinen

Dienstbetrieb

IV00BGA049 Telefontechnik 16.000,00 796,48 15.203,52 15.000,00 Erweiterung Telefonanlage Hauptfeuer-

wache sowie Ausstattung der Container-

anlage an der Hauptfeuerwache

03 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste

für den allgemeinen

Dienstbetrieb

IV24MUA006 Beschaffung Dienstfahrzeuge

TRIWO

30.930,00 18.930,00 12.000,00 12.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung eines Dienstfahrzeuges für die

Mitarbeiter der Außendienststellen

04 01 111 10 02 EDV-Dienste und

Datentechnik

IV12AIB015 Medienentwicklung Schulen 1.570.000,00 1.069.545,26 500.454,74 170.000,00 Beschaffung von weiterem Bedarf im

Schulbereich; aufbauend auf Digital-

pakt NRW

05 01 111 10 02 EDV-Dienste und

Datentechnik

IV16BGA004 EDV-Ausstattung Freifunk 30.000,00 15.965,43 14.034,57 14.000,00 Installation des Freifunknetzes in den

Unterkünften Severin- und Hölderlin-

straße

06 01 111 12 02 Grundstücks- und

Gebäudeverwaltung

IV00BGA037 Ausstattung

Festhalle Kinzweiler

28.000,00 22.198,62 5.801,38 5.000,00 Fortführung der eingeleiteten Investi-

tionsmaßnahmen im Theken- und Ein-

gangsbereich

07 01 111 12 02 Grundstücks- und

Gebäudeverwaltung

IV00BGA039 Ausstattung

Festhalle Weisweiler

25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Fortführung der Beschaffung neuer

Tische in der Festhalle Weisweiler

nach Abschluss der notwendigen

Vorarbeiten

08 01 111 12 02 Grundstücks- und

Gebäudeverwaltung

IV00GUB002 Grund und Boden

Ackerflächen

7.972.000,00 3.314.116,31 4.657.883,69 4.000.000,00 Fortführung von bereits initiierten Ver-

trägen zum Erwerb von Ackerflächen

im Hinblick auf den Strukturwandel

09 01 111 12 02 Grundstücks- und

Gebäudeverwaltung

IV00GUB003 Grund und Boden

sonstige unbebaute Grundstücke

1.363.000,00 598.938,19 764.061,81 764.000,00 Fortführung bereits begonnener Maß-

nahmen zum Grundstücksgeschäft

Jülicher Straße

10 01 111 12 02 Grundstücks- und

Gebäudeverwaltung

IV00SON003 Grundstücke

Umlaufvermögen

265.000,00 0,00 265.000,00 265.000,00 Fortführung und Vornahme der Abriss-

kosten sowie Baufeldsanierung inner-

halb der vorgesehenen Bebauungspläne

Ochsenweidchen und Alte Ziegelei

11 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV14AIB016 Schaffung sozialer Wohnraum 854.000,00 750.690,25 103.309,75 103.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme zweiter Bauabschnitt Unterkunft

Hüttenstraße

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit
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Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
Investitionstätigkeit

Nr. Produkt Investition 2024 2025 Erläuterungen

fortgeschr. Ansatz IST-Ergebnis Verfügbar Mittelübertragung
in EUR in EUR in EUR in EUR

28.704.000,00Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit

12 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV17AIB023 Marktstraße 9 1.096.000,00 168.229,01 927.770,99 208.000,00 Fortführung der Gesamtmaßnahme;

Rohbauarbeiten in Umsetzung; Ermäch-

tigungsübertragung bezogen auf städt.

Eigenanteil

13 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV18AIB039 Erwerb Kirschenhof 595.000,00 272.719,07 322.280,93 322.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Objekt mittlerweile in Nutzung;

Schlussrechnungen stehen noch aus

14 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV19AIB022 Erweiterung OGS

Eduard-Mörike-Schule

4.389.143,15 376.435,02 4.012.708,13 2.400.000,00 Fortführung der Maßnahmen zur OGS;

Containeranlage zur Deckung des Raum-

bedarfs wurde errichtet

15 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV19AIB023 Erweiterung OGS Bohl 176.000,00 154.253,35 21.746,65 21.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Schlussrechnungen stehen

noch aus

16 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV19AIB040 Erneuerung Fenster

Realschule Patternhof

295.000,00 232.949,99 62.050,01 62.000,00 Fortführung weiterer Bauabschnitte;

erster Bauabschnitt wurde zwischen-

zeitlich abgeschlossen; Fortschritt in

Abhängigkeit des Wiederaufbaus

17 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV19AIB044 Erneuerung Fassade

Realschule Patternhof

199.000,00 162.482,31 36.517,69 36.000,00 Fortführung weiterer Bauabschnitte;

erster Bauabschnitt wurde zwischen-

zeitlich abgeschlossen; Fortschritt in

Abhängigkeit des Wiederaufbaus

18 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV20AIB051 Grundschule Röthgen 1.053.000,00 76.365,01 976.634,99 976.000,00 Fortführung der laufenden Maßnahmen

zur ganzheitlichen Gebäudesanierung

der Schulhof- und Straßenseite

19 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV20AIB056 Neubau Sportheim

Eschweiler-Ost

293.000,00 181.243,72 111.756,28 62.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Schlussrechnungen stehen

noch aus

20 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV20AIB060 Containeranlage

Hauptfeuerwache

600.000,00 334.473,57 265.526,43 265.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Restmittel für Fertigstellung

vorgesehen

21 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV20AIB069 Teeküchen Rathaus 67.000,00 4.814,10 62.185,90 62.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Restarbeiten stehen noch aus;

Schlussrechnungen stehen noch aus

22 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV21AIB028 Feuerwehrgerätehaus

Fronhoven

375.000,00 125.724,69 249.275,31 249.000,00 Fortführung der laufenden Maßnahme;

Erweiterungsrohbau wurde umgesetzt;

Umfang im Bereich des Anschlusses an

das Bestandsgebäude gestiegen
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Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
Investitionstätigkeit

Nr. Produkt Investition 2024 2025 Erläuterungen

fortgeschr. Ansatz IST-Ergebnis Verfügbar Mittelübertragung
in EUR in EUR in EUR in EUR

28.704.000,00Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit

23 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV21AIB043 Kindertagesstätte

Florianweg

99.000,00 25.406,45 73.593,55 73.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Schlussrechnungen stehen

noch aus

24 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV21AIB048 Kindertagesstätte

Sportpark Dürwiß

855.000,00 320.438,73 534.561,27 200.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahmen im Außenbereich; Schlussrech-

nungen stehen noch aus

25 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV21AIB051 Öffentliche Toilettenanlagen

Innenstadt

96.000,00 38.353,81 57.646,19 57.000,00 Fortführung und Abschluss einzelner Ge-

werke; Schlussrechnungen stehen noch

aus

26 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV21AIB058 Kiosk Gutenbergstraße 285.000,00 1.035,35 283.964,65 115.000,00 Fortführung der Gesamtmaßnahme über

Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler

mbH; Ermächtigungsübertragung be-

zogen auf städt. Eigenanteil

27 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV21AIB059 Grillhaus/ Imbiss Weisweiler 343.000,00 1.738,32 341.261,68 162.000,00 Fortführung der Gesamtmaßnahme über

Wiederaufbaugesellschaft Eschweiler

mbH; Ermächtigungsübertragung be-

zogen auf städt. Eigenanteil

28 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV22AIB019 Erneuerung Fenster

Grundschule Don-Bosco

346.000,00 72.566,46 273.433,54 273.000,00 Fortführung der in Teilabschnitten be-

gonnenen Maßnahme; immer im Zu-

sammenhang mit dem laufenden Schul-

betrieb

29 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV22AIB026 Gymnasium Gartenstraße

Containeranlage

3.500.000,00 239.943,05 3.260.056,95 2.760.000,00 Maßnahme zeitlich angepasst; Mach-

barkeitsstudie in Auswertung; Entschei-

dungsvorlage in Erarbeitung

30 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV23AIB028 Erneuerung Lehrküchen

Gesamtschule

578.000,00 92.147,97 485.852,03 485.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; zeitliche Anpassung im Rahmen

des Maßnahmenumfangs berücksich-

tigt

31 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV23AIB031 Ertüchtigung

Grundschule Stadtmitte

145.000,00 2.418,06 142.581,94 142.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Fortschritt in Abhängigkeit des

Wiederaufbaus

32 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV23AIB034 Dachsanierung

Realschule Patternhof

212.000,00 131.869,88 80.130,12 80.000,00 Fortführung und Abschluss einzelner Ge-

werke; Schlussrechnungen stehen noch

aus; Fortschritt in Abhängigkeit des

Wiederaufbaus

33 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV23AIB036 Neubau

Feuer- und Rettungswache

Weisweiler

100.000,00 17.447,21 82.552,79 82.000,00 Fortführung der Planungsmaßnahmen
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28.704.000,00Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit

34 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV23AIB037 Umbau und Erweiterung

Grundschule Bergrath

694.000,00 34.504,01 659.495,99 659.000,00 Abschluss der vorbereitenden Maßnah-

men; Errichtung der Containeranlage

folgt zeitnah; Umbaumaßnahmen am

Bestand werden projektiert

35 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV23AIB043 Umbau und Erweiterung

Grundschule Don-Bosco

883.000,00 399.853,78 483.146,22 483.000,00 Fortführung der Einzelmaßnahmen zur

Nutzungsänderung am Bestandsgebäu-

de sowie an der ehemaligen Schule

Hehlrather Straße

36 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV24AIB012 Gesamtschule Sanierung 530.000,00 18.808,16 511.191,84 511.000,00 Fortführung einer ganzheitlichen Sanie-

rung; Machbarkeitsstudie in Vorberei-

tung

37 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV24AIB024 Containeranlage

Hölderlinstraße

1.919.440,00 1.247.236,20 672.203,80 650.000,00 Maßnahme ist umgesetzt; Schlussrech-

nungen stehen noch aus

38 01 111 12 03 Technisches

Gebäudemanagement

IV24AIB025 Containeranlage

Franz-Liszt-Straße

2.000.000,00 223.235,47 1.776.764,53 1.776.000,00 Maßnahme aufgrund Lieferschwierig-

keiten im Verzug

39 02 126 15 01 Brandschutz und

Brandbekämpfung

IV00BGA041 Ausstattung Feuerwehr 90.000,00 37.822,95 52.177,05 45.000,00 Fortführung der Überarbeitung der vor-

handenen Großküche sowie weitere Be-

schaffung von feuerwehrtechnischer

Ausrüstung (Wärmebildkameras u.a.)

40 02 126 15 01 Brandschutz und

Brandbekämpfung

IV00BGA056 Atemschutzgeräte 41.000,00 25.180,76 15.819,24 10.000,00 Fortführung der Beschaffung von Atem-

schutzgeräten

41 02 126 15 01 Brandschutz und

Brandbekämpfung

IV22AIB007 Hilfeleistungslöschfahrzeug

HLF 20

307.000,00 290.428,46 16.571,54 16.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Abwicklung des Auftrages zur

Beladungsergänzung noch offen

42 02 126 15 01 Brandschutz und

Brandbekämpfung

IV22AIB008 Hilfeleistungslöschfahrzeug

HLF

307.000,00 286.402,55 20.597,45 20.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; Abwicklung des Auftrages zur

Beladungsergänzung noch offen

43 02 126 15 01 Brandschutz und

Brandbekämpfung

IV24AIB007 Löschfahrzeug

LF 10

370.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme

44 02 126 15 01 Brandschutz und

Brandbekämpfung

IV24AIB023 Mannschaftstransportwagen

MTF

70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme
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45 02 127 17 01 Kranken- und Rettungs-

transportdienst

IV23AIB021 Rettungstransportwagen

RTW4 (Zusatz 1)

90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; in 2024 war die Lieferung des

Fahrgestells vorgesehen

46 02 127 17 01 Kranken- und Rettungs-

transportdienst

IV23AIB022 Rettungstransportwagen

RTW5 (Zusatz 2)

90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme; in 2024 war die Lieferung des

Fahrgestells vorgesehen

47 02 127 17 01 Kranken- und Rettungs-

transportdienst

IV24AIB001 Rettungstransportwagen

RTW 2

285.000,00 0,00 285.000,00 285.000,00 Fortführung und Abschluss der Maß-

nahme

48 03 211 01 01 Grundschulen IV00AIB012 Ausstattung

OGS Stadtmitte

63.000,00 11.114,33 51.885,67 46.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von Schulausstattung

49 03 211 01 01 Grundschulen IV00BGA008 Ausstattung

KGS Bergrath

inklusive Turnhalle

105.000,00 65.172,95 39.827,05 39.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von multifunktionalen Klassen-

sätzen

50 03 211 01 01 Grundschulen IV00BGA010 Ausstattung

KGS Dürwiß

12.000,00 1.152,00 10.848,00 5.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von Klapptafeln sowie Sportge-

räteschränken

51 03 211 01 01 Grundschulen IV00BGA012 Ausstattung

KGS Kinzweiler

inklusive Turnhalle

31.000,00 7.719,42 23.280,58 23.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von Klassensätzen

52 03 211 01 01 Grundschulen IV00BGA013 Ausstattung

KGS Röhe

inklusive Turnhalle

23.000,00 12.644,23 10.355,77 10.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von Klassensätzen

53 03 211 01 01 Grundschulen IV00BGA015 Ausstattung

EGS Stadtmitte

7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung von Regalsystemen für das Sekre-

tariat sowie die Lehrerbibliothek

54 03 217 01 01 Gymnasium IV00BGA023 Ausstattung

Städtisches Gymnasium

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Fortführung der Beschaffung eines

Sonnenschutzes in diversen Räumen

55 08 424 01 01 Sportstätten IV00BGA002 Ausstattung

Sportstätten

19.836,73 729,49 19.107,24 9.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung eines Platzpflegegerätes für den

Kunstrasenplatz am Sportplatz Bergrath
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56 08 424 01 02 Öffentliche Bäder IV00BGA006 Ausstattung

Bäder

23.639,25 0,00 23.639,25 15.000,00 Fortführung der eingeleiteten Beschaf-

fung eines Schwimmbeckenreinigungs-

roboters sowie von überdachten Sitz-

bänken für das Freibad Dürwiß

57 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV07AIB065 Kanal Akazienhain 187.000,00 9.409,88 177.590,12 175.000,00 Fortführung und Abschluss der bereits

begonnenen Maßnahme; Schlussrech-

nungen stehen noch aus

58 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV15AIB013 Kanal Jülicher Straße

Ortsdurchfahrt Dürwiß

375.000,00 75.228,95 299.771,05 295.000,00 Fortführung und Abschluss der bereits

begonnenen Maßnahme; Schlussrech-

nungen stehen noch aus

59 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV16AIB020 Kanal In der Schleh 366.840,48 10.692,10 356.148,38 350.000,00 Fortführung und Abschluss der bereits

begonnenen Maßnahme; Bauplanung

ist erfolgt; Bauvorbereitungen laufen

60 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV18AIB004 Kanal Moltkestraße

(Kaiserstraße bis Bismarkstraße)

245.000,00 23.892,57 221.107,43 220.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahme; Ausschreibung Anfang

2025 erfolgt

61 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV18AIB006 Kanal Wilhelminenstraße 273.000,00 39.192,62 233.807,38 230.000,00 Fortführung und Abschluss der bereits

begonnenen Maßnahme

62 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV18AIB013 Kanal und Regenrückhaltebecken

Kastanienweg

570.000,00 3.417,44 566.582,56 560.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahmen zur Kanalsanierung sowie

zur Errichtung eines im Umfang ange-

passten Regenrückhaltebeckens

63 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV19AIB016 Kanal Südlich Elektrowerk 352.020,00 9.519,60 342.500,40 50.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahme; laufende Ausführungs-

planung

64 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV20AIB011 Regenwasser-Reinigungsanlage

Kopfstraße

147.000,00 4.988,51 142.011,49 83.000,00 Fortführungsmaßnahme; zeitliche An-

passung im Zusammenhang mit Förder-

geber; Ermächtigungsübertragung be-

zogen auf städt. Eigenanteil

65 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV20AIB040 Kanal Mittelstraße 586.000,00 40.909,26 545.090,74 545.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahme auch im Hinblick auf das

geplante Konzept der Schwammstadt;

Ausschreibung ist erfolgt

66 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV20AIB049 Kanal Industrie- und Gewerbepark VII,

Langgasse

2.030.000,00 1.569.071,37 460.928,63 460.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahme
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67 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV21AIB005 Kanal Dürener Straße 189.548,62 6.593,37 182.955,25 180.000,00 Fortführung der Planung zur Kanal-

sanierung

68 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV24AIB020 Kanal Weierstraße 50.000,00 2.103,75 47.896,25 45.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahme im Zusammenhang mit der

Selbstüberwachungsverordnung 2018

69 11 538 02 01 Entwässerung und

Abwasserbeseitigung

IV24AIB021 Kanal Von-Hatzfeld-Straße 50.000,00 592,88 49.407,12 45.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahme im Zusammenhang mit der

Selbstüberwachungsverordnung 2018

70 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV00AIB017 Erneuerung Straßenkomponenten 155.000,00 48.168,39 106.831,61 80.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahmen zur Brückenstraße und

Am Omerbach

71 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV08AIB039 Akazienhain/ Schlehdornweg 474.000,00 35.028,99 438.971,01 435.000,00 Fortführung der zeitlich verschobenen

Maßnahme

72 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV14AIB018 Barrierefreier Ausbau

Buswartehallen

160.000,00 0,00 160.000,00 45.000,00 Maßnahmenfortführung beauftragter

Maßnahmen; Ermächtigungsübertra-

gung bezogen auf städt. Eigenanteil

73 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV15AIB004 Friedhofsweg 1.100.000,00 579.622,96 520.377,04 520.000,00 Maßnahmenfortführung auch unter Be-

rücksichtigung notwendiger Verfüllun-

gen von Bergbauschächten im Zusam-

menhang mit Wilhelminenstraße

74 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV16AIB016 Neue Höfe Dürwiß 322.000,00 16.545,70 305.454,30 300.000,00 Fortführung bereits begonnener Maß-

nahmen aus bestehendem Dienstleis-

tungs- und Erschließungsvertrag sowie

zur Fertigung eines Quartiersplatzes

75 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV18AIB009 Moltkestraße

(Kaiserstraße bis Bismarkstraße)

417.000,00 4.207,50 412.792,50 410.000,00 Fortführung der zeitlich verschobenen

Maßnahme; Verzug wegen erfolgloser

Ausschreibung

76 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV18AIB010 Wilhelminenstraße 2.600.000,00 1.173.563,84 1.426.436,16 1.420.000,00 Maßnahmenfortführung auch unter Be-

rücksichtigung notwendiger Verfüllun-

gen von Bergbauschächten im Zusam-

menhang mit Friedhofsweg

77 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV21AIB044 Industrie- und Gewerbepark VII,

Langgasse

945.000,00 558.935,12 386.064,88 380.000,00 Fortführung der Maßnahme auch im

Hinblick auf die gewählte Ausbauva-

riante
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78 12 541 01 01 Gemeindestraßen IV23AIB033 Zugangssperre Markt 404.000,00 2.371,50 401.628,50 400.000,00 Maßnahmenfortführung im Zusammen-

hang mit einer Änderung der Verkehrs-

situation am Markt; Auftrag ist erteilt

79 12 542 01 01 Kreisstraßen IV10AIB034 Jülicher Straße

Ortsdurchfahrt Dürwiß

1.367.012,04 435.863,98 931.148,06 510.000,00 Maßnahmenfortführung zusammen mit

Städteregion Aachen; Schlussrechnun-

gen ausstehend; Ermächtigungsübertra-

gung bezogen auf städt. Eigenanteil

80 12 546 01 01 Parkplätze und

Parkhäuser

IV19AIB018 Parkplatz Wilhelminenstraße

(Friedhof)

287.424,78 918,00 286.506,78 283.000,00 Fortführung eingeleiteter Sanierungs-

maßnahme im Zusammenhang mit

Wilhelminenstraße und Friedhofsweg

81 13 551 01 01 Öffentliches Grün IV00AIB002 Spielgeräte

städtische Spielplätze

161.350,00 22.864,45 138.485,55 138.000,00 Fortführung der beauftragten Maß-

nahmen zu diversen Ergänzungsliefer-

ungen sowie zum Ausbau des Kinder-

spielplatzes Kaiserstraße

82 13 551 01 01 Öffentliches Grün IV14AIB002 Spiellandschaft Inde 684.000,00 201.531,58 482.468,42 273.000,00 Maßnahmenfortführung Ausbau der

Spielelandschaft West-Park; Ermäch-

tigungsübertragung bezogen auf städt.

Eigenanteil

83 13 551 01 01 Öffentliches Grün IV20AIB035 Grünfläche

Neue Höfe

45.000,00 1.430,38 43.569,62 43.000,00 Fortführung der bereits begonnenen

Maßnahmen zum Ausbau der Grün-

fläche

84 13 551 01 01 Öffentliches Grün IV24AIB014 Grünfläche Ringofengelände

südlich Fußgängertunnel

22.500,00 0,00 22.500,00 22.000,00 Fortführung der ausgeschriebenen

Maßnahme

85 13 552 01 01 Wasser und

Wasserbau

IV23AIB024 Kanal Holzheimer Graben 195.000,00 8.318,05 186.681,95 185.000,00 Fortführung der laufenden Maßnahme

zur Offenlegung des verrohrten Grabens

im Bereich Hüchelner Straße; zeitliche

Anpassung notwendig

86 13 553 01 01 Friedhöfe IV21AIB014 Vorplätze Friedhöfe 230.000,00 1.733,24 228.266,76 228.000,00 Fortführung der beauftragten Maß-

nahme zur Sanierung des Vorplatzes

am Friedhof Stich

87 13 555 01 01 Wald und

Forstwirtschaft

IV24MUA007 Kleintransporter Forsthaus 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 Fortführung der ausgeschriebenen

Maßnahme; vorher unter IV00BGA024

budgetiert

88 15 571 01 01 Wirtschaftsförderung IV24AIB029 Jugendbegegnungszentrum

Eschweiler-West

150.000,00 0,00 150.000,00 15.000,00 Fortführung der Gesamtmaßnahme;

tlw. Beauftragungen erfolgt; Ermächti-

gungsübertragung bezogen auf städt.

Eigenanteil
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Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
Finanzierungstätigkeit

Nr. Produkt Sachkonto 2024 2025 Erläuterungen

inv. Kreditermächt. Inanspruchnahme Verfügbar Mittelübertragung
in EUR in EUR in EUR in EUR

28.704.000,00

01 16 611 01 01 Allgemeine

Finanzwirtschaft

3251 0002 Zugang Investitionskredite vom

privaten Kreditmarkt

28.704.300,00 0,00 28.704.300,00 28.704.000,00 Nicht in Anspruch genommene Kredit-

ermächtigung des Vorjahres abzüglich

Umschuldungen

Ermächtigungsübertragungen Finanzierungstätigkeit
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Sachverhalt: 
Der Abriss und Wiederaufbau des durch die Flut stark beschädigten Sportzentrums Jahnstraße (Hallenbad, 
Turnhalle und Nebenflächen) ist am 18.05.2022 im Rat der Stadt Eschweiler beschlossen worden. 
 
Zum Zwecke der Neuplanung im Rahmen des zukunftsfähigen Wiederaufbaus hat die Stadt Eschweiler in enger 
Zusammenarbeit mit den das Sportzentrum nutzenden Vereinen sowie der Badleitung ein auf die Eschweiler 
Bedürfnisse zugeschnittenes Raumprogramm entwickelt, welches am 27.09.2023 durch den Rat der Stadt 
Eschweiler beschlossen wurde. 
 
Eine auf dieser Basis erstellte Auslobung zur Durchführung eines RPW-konformen Wettbewerbs beschloss der 
zuständige Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss in seiner Sitzung vom 22.02.2024. Gegenstand des 
Wettbewerbs sollte bezogen auf das Hallenbad als Hauptvariante ein Hauptbecken von 8 Bahnen à 25m sein 
und - vor dem Hintergrund der noch zu prüfenden Förder- und Finanzierbarkeit - ergänzend in einer 
Nebenvariante 6 Bahnen à 25m. 
Auf die Sitzungsunterlagen (Vorlage 030/24) wird ferner verwiesen. 
 
Der Wettbewerb wurde als Generalplanungswettbewerb unter Einbeziehung insbesondere der Technischen 
Gebäudeausstattung (TGA) und der Freianlagenplanung konzipiert. Das Wettbewerbsgebiet umfasst aufgrund 
der Notwendigkeit der Vergrößerung des Baufeldes auch Teile des aktuellen Straßenraums, der somit mit 
überplant wird. Das Einführungskolloqium mit Ortsbesichtigung fand am 21. August 2024. 
 
Nach Auslosung der Teilnehmer wurden insgesamt 15 Büros / Bürogemeinschaften zum Wettbewerb 
zugelassen, die alle einen zu wertenden Entwurf einreichten. Die Entwürfe gingen in einem anonymisierten 
Verfahren ein und wurden auch anonymisiert (Vergabe sog. „Tarnnummern“) diskutiert. Die Zuordnung der  
Büros zu den jeweiligen Entwürfen wurde den Wettbewerbsbeteiligten erst nach Abschluss der Prämierung am 
Preisgerichtstag bekannt. 
 
Die Vorprüfung der eingereichten Entwürfe wurde durch die Verwaltung sowie dem mit der 
Wettbewerbsdurchführung beauftragten Büro „post welters + partner mbB Archiktetur und Stadtplanung 
BDA/SRL“ in enger Zusammenarbeit mit der Badleitung durchgeführt. Die teilnehmenden Büros sowie das 
Preisgericht nahmen an der Vorprüfung zur Wahrung der Anonymität nicht teil. 
 
Die abschließende Preisgerichtssitzung fand am 03. Juli 2024 unter Vorsitz des Fachpreisrichters Prof. Rolf 
Westerheide statt. Das Preisgericht setzte sich zusammen aus dem aus externen Experten 
(Architektur/Stadtplanung, Freiraumplanung, Ingenieurswissenschaften) besetzten Fachpreisgericht sowie aus 
dem aus Verwaltung und Politik besetzten Sachpreisgericht. Zudem nahmen Sachverständige insbesondere aus 
den Reihen der das Sportzentrum nutzenden Vereinen beratend an der Sitzung teil. 
 
Die Entwürfe wurden in mehreren sog. „Rundgängen“ anhand der eingereichten Planunterlagen sowie des 
Entwurfsmodells diskutiert: 
 
1. Informationsrundgang zur Vorstellung der Entwurfskonzepte durch die Vorprüfung 
2. Diskussion wichtiger Beurteilungskriterien 
3. 1. Auswahlrundgang (hier schieden 5 Entwürfe einstimmig aus) 
4. 2. Auswahlrundgang (hier schieden 5 Entwürfe mindestens mehrheitlich aus) 
5. schriftliche Bewertung der nach dem 2. Rundgang verbleibenden Entwürfe 
6. Bestimmung der Rangfolge der verbleibenden 5 Entwürfe 
7. Bestimmung der Prämierung der eingereichten Entwürfe 
 
Das stimmberechtige Preisgericht hat folglich unter Würdigung der artikulierten Einschätzungen der 
stellvertretenden Preisgerichtsmitglieder, der Vorprüfungsmitglieder sowie der Sachverständigen, insbesondere 
der Vereinsvertreter, folgende Preise vergeben: 
 
1. Preis: Arbeit 5014  a+r Generalplanung GmbH aus Stuttgart, gemeinsam mit Faktorgruen 

Landschaftsarchitektur sowie CSZ Ingenieurconsult TA GmbH & Co KG aus Berlin, 
Preisgeld: 128.000 € 
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2. Preis: Arbeit 5009 kadawittfeldarchitektur aus Aachen mit RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten 
aus Bonn sowie weiteren Fachplanungsbüros, Preisgeld: 80.000 € 

 
3. Preis: Arbeit 5015 SOP Architekten aus Düsseldorf mit KRAFT.RAUM Landschaftsarchitekten aus 

Düsseldorf sowie weiteren Fachplanungsbüros, Preisgeld: 48.000 € 
 
 
Zudem erhielten zwei Entwürfe eine Anerkennung (Preisgeld jeweils 32.000 €): 
 
Arbeit 5001 fischerarchitekten Partnerschaft mbB aus Aachen mit scape Landschaftsarchitekten 

aus Düsseldorf sowie weiteren Fachplanungsbüros 
 
Arbeit 5008 pbr Architekten aus Hamburg mit pbr freiraum GmbH aus Hannover 
 
 
 
Das Preisgericht begründete die Vergabe des 1. Preises wie folgt (Kurzform): 
 
"Der Entwurf stellt einen überzeugenden Beitrag für das städtebauliche Umfeld, die gestellten funktionalen 
Anforderungen, die Vernetzung mit dem Grünraum und in der Architektursprache dar. Er vermittelt glaubhaft das 
Bild eines modernen Sportzentrums für die Bevölkerung Eschweilers.“ 
 
Die Vorstellung der einzelnen Entwürfe (Auszüge) sind als Anlage beigefügt. 
 
 
Das Ergebnis der Preisgerichtssitzung wurde der Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz am 20.12.2024 
vorgestellt, in der die mit Preisen prämierten Büros ihre Entwürfe vorstellten konnten. Zum Zeitpunkt der 
Vorlagenerstellung wird eine Online-Ausstellung aller Entwürfe sowie eine vor-Ort-Ausstellung der prämierten 
Entwürfe im Foyer des Rathauses vorbereitet. 
 
Das weitere Vorgehen sieht die Fortführung des Verhandlungsverfahrens und die sich anschließende 
Beauftragung gem. § 14 VgV unter Zugrundelegung des Preisgerichtsergebnisses vor. Zunächst erfolgt die 
Verhandlung vergaberechtskonform ausschließlich mit dem 1. Preissieger. Sofern eine Einigung nicht zu Stande 
kommt, werden in der Folge alle Preisträger zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
 
In der Wertung im Zuge des Verhandlungsverfahrens beeinflusst das Ergebnis der Preisgerichtssitzung RPW-
konform 50 % der Gesamtpunktzahl (max. 500 von insgesamt 1.000 Punkten). Der 1. Preis erhält hierbei 500 von 
500 Punkten des Wertungskriteriums „Wettbewerbsergebnis“, der zweite Preis 300, der 3. Preise erhalten 100 
von 500 Punkten dieses Wertungskriteriums. 
 
 
Des Weiteren wird im Zuge der Verhandlung der Kostenrahmen gem. HOAI für das Gesamtneubauvorhaben 
verhandelt. In diesem Zuge beabsichtigt die Verwaltung, seitens des Siegerbüros sowohl einen Kostenrahmen für 
die Variante „8 Bahnen“ als auch für die Variante „6 Bahnen“ ausarbeiten zu lassen. 
 
Dieser Vergleich der Kostenrahmen der Varianten, ergänzt durch eine Abschätzung der unterschiedlichen 
Betriebskosten aufgrund der sich ändernden Menge aufzubereitenden Wassers bei 8 Bahnen durch die 
Verwaltung, kann dann in gesonderter Vorlage zur politischen Entscheidung darüber dienen, in welcher Form (6 
oder 8 Bahnen) der Planungsauftrag schließlich erteilt werden soll. 
 
Die Durchführung des Verhandlungsverfahrens obliegt der Wiederaufbaugesellschaft, die nach Abschluss des 
Wettbewerbs und erfolgter Varianten-Entscheidung die Federführung des Projektes übernehmen und auch die 
entsprechenden Aufträge eigenständig abschließen wird. Sie wird sich hierzu aus Gründen der Rechtssicherheit 
der Zuarbeit einer externen Kanzlei bedienen. 
 
Parallel dazu wird insbesondere aufgrund der Neuordnung des öffentlichen Raums und des Baufeldes ein 
Bebauungsplanverfahren erforderlich. Die Federführung hierzu verbleibt selbstredend bei der Stadt Eschweiler 
(Amt 61). 



  Seite 4 von 4 

 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Für den Abbruch sowie die Planung und Errichtung des Neubaus inkl. der Außenanlagen und des Verkehrsraums 
sind im genehmigten Wiederaufbauplan Mittel in Höhe von 50,75 Mio. € vorgesehen. Nach aktuellem 
Planungsstand (Vorentwurfsstand des Wettbewerbs) ist keine Aktualisierung des Projektbudgets notwendig. Die 
Ergebnisse des Verhandlungsverfahrens bleiben zur weiteren Bewertung der Auskömmlichkeit des Budgets 
abzuwarten.  
 
 
Personelle Auswirkungen: 
- keine - 
 
 
 
Anlagen: 
1. Preis - Präsentationspläne 
1. Preis - Erläuterungsbericht 
2. Preis - Präsentationspläne 
2. Preis - Erläuterungsbericht 
3. Preis - Präsentationspläne 
3. Preis - Erläuterungsbericht 
Anerkennung 5001 - Präsentationspläne 
Anerkennung 5001 - Erläuterungsbericht 
Anerkennung 5008 - Präsentationspläne 
Anerkennung 5008 - Erläuterungsbericht 
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